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(Entschädigungssatzung – EntschS) 
 
 
 

 
 
Aktenzeichen: 0280 
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Satzung: 
Aus- 

fertigungs-
datum: 

Beschluss 
des 

Stadtrats 
vom: 

Art der 
amtlichen 
Bekannt- 
machung: 

Tag der 
amtlichen 
Bekannt- 
machung: 

Inkrafttreten: 

Urfassung 16.05.2014 15.05.2014 Niederlegung und 
Mitteilung im 
Viechtacher 
Bayerwald-Boten 

21.05.2014 01.05.2014 

1. Änderung 18.11.2014 17.11.2024 Niederlegung und 
Mitteilung im 
Viechtacher 
Bayerwald-Boten 

22.11.2024 23.11.2024 
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Satzung: 
Aus- 

fertigungs-
datum: 

Beschluss 
des 

Stadtrats 
vom: 

Art der 
amtlichen 
Bekannt- 
machung: 

Tag der 
amtlichen 
Bekannt- 
machung: 

Inkrafttreten: 

2. Änderung 14.05.2020 11.05.2020 Bekanntmachung 
im Amtsblatt der 
Stadt Viechtach 
Nr. 1/2020 

14.05.2020 15.05.2020 

3. Änderung 09.06.2020 08.06.2020 Bekanntmachung 
im Amtsblatt der 
Stadt Viechtach 
Nr. 2/2020 

09.06.2020 10.06.2020 

4. Änderung 03.12.2024 02.12.2024 Bekanntmachung 
im Amtsblatt der 
Stadt Viechtach 
Nr. 10/2024 

04.12.2024 01.01.2025 

5. Änderung 08.05.2026 04.05.2026 Bekanntmachung 
im Amtsblatt der 
Stadt Viechtach 
Nr. 12/2026 

11.05.2026 01.05.2026 
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Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen 
(Entschädigungssatzung – EntschS) 

 
Vom 16.05.2014 

 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 20a und Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 
und Art. 11 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Entschädigung der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder 

 
(1) 1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erstreckt sich auf die Mitwir-

kung bei den Beratungen und Entscheidungen des Stadtrats und seiner Ausschüs-
se. 2Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwa-
chungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen wer-
den. 

 
(2) 1Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit eine jährliche Un-

kostenpauschale von 100,00 Euro sowie ein Sitzungsgeld von je 40,00 Euro für die 
notwendige Teilnahme an Sitzungen des Stadtrats oder eines Ausschusses. 2Die 
Fraktionsvorsitzenden erhalten zusätzlich eine jährliche Aufwandsentschädigung 
von 100,00 Euro. 

 
(3) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für auswärtige Tätigkeit Reisekos-

ten und Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengeset-
zes. 

 
(4) 1Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses erhalten für die Prüfung (inkl. 

Vor- und Nachbesprechung) der Jahresrechnung nach Art. 103 Abs. 1 GO pro volle 
Stunde 10,00 Euro. 2Ein zusätzliches Sitzungsgeld für Rechnungsprüfungsaus-
schusssitzungen wird nicht gewährt. 

 
(5) Werden ehrenamtliche Stadtratsmitglieder vom Stadtrat bzw. vom ersten Bürger-

meister als Beauftragte der Stadt Viechtach in ein externes, regelmäßig tagendes 
Gremium entsandt, erhalten sie als Aufwandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr. 12 
EStG i. V. m. Lohnsteuerrichtlinie R 3.12 eine Pauschale (eine pauschale Entschä-
digung) in Höhe von 25,00 Euro pro tatsächlicher Sitzungsstunde. 

 
(6) Die Entschädigungsleistungen nach den Absätzen 1 bis 5 werden unbar durch 

Banküberweisung geleistet. 
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§ 2 

Entschädigung der ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
 
(1) 1Personen, die aus Anlass von Wahlen und Abstimmungen als Wahlvorstands- oder 

Briefwahlvorstandsmitglieder tätig sind, erhalten eine Entschädigung. 2Die Entschä-
digung beträgt 

 
a) 50,00 Euro bei den allgemeinen Gemeinde- und Landkreiswahlen und 

 
b) 30,00 Euro bei allen übrigen Wahlen und Abstimmungen, insbesondere auch 

Stichwahlen zur Bürgermeister- oder Landratswahl. 
 
(2) Mitglieder des Gemeindewahlausschusses erhalten eine Entschädigung von 15,00 

Euro pro Sitzung. 
 
 

§ 2a 
Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden 

 
(1) Die Entschädigungssätze für die Feuerwehrkommandanten und ihre Stellvertreter 

richten sich nach § 11 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Feuerwehr-
gesetzes (AVBayFwG). 

 
(2) 1Die ehrenamtlich tätigen Gerätewarte und Jugendwarte der Freiwilligen Feuerweh-

ren der Stadt Viechtach erhalten eine angemessene Aufwandsentschädigung (Art. 
11 Abs. 1 Satz 2 BayFwG). 2Mit den Zahlungen nach Satz 1 sind die mit der Wahr-
nehmung des Ehrenamts verbundenen persönlichen Aufwendungen und notwendi-
gen Auslagen abgegolten. 

 
(3) 1Die Zahlung der Aufwandsentschädigung erfolgt bargeldlos. Sie wird jährlich im 

Dezember für das jeweilige laufende Kalenderjahr auf das Konto des jeweiligen 
Funktionsträgers überwiesen. 2Die Aufwandsentschädigung ruht mit Beginn des drit-
ten Monats, wenn das Ehrenamt ununterbrochen die vorangegangenen zwei Mona-
te nicht wahrgenommen wurde (Art. 11 Abs. 3 Satz 1 BayFwG). 

 
(4) Die Höhe der jährlichen Aufwandsentschädigung beträgt für den Gerätewart 
 

a) der Freiwilligen Feuerwehr Blossersberg 206,90 Euro, 
 

b) der Freiwilligen Feuerwehr Pirka 206,90 Euro, 
 

c) der Freiwilligen Feuerwehr Schönau 137,93 Euro, 
 

d) der Freiwilligen Feuerwehr Schlatzendorf 206,90 Euro 
 

e) und der Freiwilligen Feuerwehr Wiesing 241,38 Euro. 
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(5) 1Die Höhe der jährlichen Aufwandsentschädigung beträgt für den Jugendwart der 

jeweiligen Stadtfeuerwehr 100,00 Euro. 2Voraussetzung für die Gewährung dieser 
Entschädigung ist das Bestehen einer Jugendgruppe sowie die Vorlage des Tätig-
keitsberichts des Jugendwarts bei der Stadt Viechtach bis spätestens 31.03. des 
folgenden Jahres. 

 
(6) 1Die Höhe der jährlichen Aufwandsentschädigung beträgt für den Leiter der Kinder-

feuerwehr der jeweiligen Stadtfeuerwehr 100,00 Euro. 2Voraussetzung für die Ge-
währung dieser Entschädigung ist das Bestehen einer Kinderfeuerwehr sowie die 
Vorlage des Tätigkeitsberichts des Leiters der Kinderfeuerwehr bei der Stadt 
Viechtach bis spätestens 31.03. des folgenden Jahres. 

 
 

§ 2b 
Entschädigung besonderer Ehrenämter 

 
(1) 1Die in besonderen Ehrenämtern tätigen Personen, die keine Mitglieder des Stadtra-

tes sind, erhalten eine angemessene Entschädigung. 2Diese beträgt für 
 

a) den Seniorenbeauftragten 40,00 Euro monatlich 
 
(2) Die in Abs. 1 genannten ehrenamtlich tätigen Personen erhalten für auswärtige Tä-

tigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen Rei-
sekostengesetzes. 

 
 

§ 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
1Diese Satzung tritt am 01.05.2014 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung 
von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 01.05.2008 außer Kraft. 
 
 
Viechtach, 16.05.2014 
 
 
 
Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Niederlegung und Mitteilung im Viechtacher Bayenivald-Boten


22.11.2014


23.11.2014







Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 20a und Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
und Art. 11 des Bayerischen Feuennrehrgesetzes (BayFwG) folgende Satzung:


Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung


sr
Änderung der Entschädigungssatzung


Die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen (Entschädigungs-
satzung) vom 16.05.2014 wird wie folgt geändert:


1. Der Einleitungssatz der Satzung erhält folgende Fassung:


,,Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 20a und Art. 23 der Gemeindeordnung
(GO) und Art. 11 des Bayerischen Feuen¡rehrgesetzes (BayFwG) folgende Sat-
zung:"


2. ln $ 1 der Satzung werden folgende neue Absätze angefügt:


a) Neuer Absatz 4:


,,1Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses erhalten für die Prüfung
der Jahresrechnung nach Art. 103 Abs. 1 GO pro volle Stunde 10,00 Euro. 'Ein
zusätzliches Sitzungsgeld für Rechnungsprüfungsausschusssitzungen wird
nicht gewährt."


b) Neuer Absatz 5:


,,Werden ehrenamtliche Stadtratsmitglieder vom Stadtrat bzw. vom ersten Bür-
germeister als Beauftragte der Stadt Viechtach in ein externes, regelmäßig ta-
gendes Gremium entsandt, erhalten sie als Aufiruandsentschädigung im Sinne
des $ 3 Nr. 12 EStG i. V. m. Lohnsteuerrichtlinie R 3.12 eine Pauschale (eine
pauschale Entschädigung) in Höhe von 25,00 Euro pro tatsächlicher Sitzungs-
stunde."


3. Nach $ 2 der Satzung wird ein neuer $ 2a eingefügt:


,,s 2a
Aufiruandsentschädig u ng der ehrenamtlichen Feuenruehrdienstleistenden


(1) Die Entschädigungssätze für die Feuenruehrkommandanten und ihre Stellver-
treter richten sich nach $ 11 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen
Feuerurre h rgesetzes (AVBayFwG).


1Z¡ 
rOie ehrenamtlich tätigen Gerätewarte und Jugendwarte der Freiwilligen Feu-
erwehren der Stadt Viechtach erhalten eine angemessene Aufrruandsentschä-
digung (Art. 11 Abs. 1 Satz 2 BayFwG¡. 2lvtit den Zahlungen nach Satz 1 sind
die mit der Wahrnehmung des Ehrenamts verbundenen persönlichen Aufiryen-
dungen und notwendigen Auslagen abgegolten.







1e¡ 
lOie Zahlung der Auñruandsentschädigung erfolgt bargeldlos, Sie wird jährlich
im Dezember für das jeweilige laufende Kalenderjahr auf das Konto des jewei-
ligen Funktionsträgers überuviesen. 'Die Aufwandsentschädigung ruht mit Be-
ginn des dritten Monats, wenn das Ehrenamt ununterbrochen die vorangegan-
genen zwei Monate nicht wahrgenommen wurde (Art. 11 Abs. 3 Satz 1


BayFwG).


(4) Die Höhe der jährlichen Aufiruandsentschädigung beträgt für den Gerätewart


a) der Freiwilligen Feuenruehr Blossersberg


b) der Freiwilligen Feuenvehr Pirka


c) der Freiwilligen Feuen¡vehr Schönau


d) der Freiwilligen Feuen¡rehr Schlatzendorf


e) der Freiwilligen Feueruvehr Viechtach


0 und der Freiwilligen Feuenruehr Wiesing


206,90 Euro,


206,90 Euro,


137,93 Euro,


206,90 Euro,


1.200,00 Euro,


241,38 Euro.


(S) lDie Höhe der jährlichen Aufiryandsentschädigung beträgt für den Jugendwart
der jeweiligen Stadtfeueruvehr 10O,OO Euro. 2voraussetzung für die Gewährung
dieser Entschädigung ist das Bestehen einer Jugendgruppe sowie die Vorlage
des Tätigkeitsberichts des Jugendwarts bei der Stadt Viechtach bis spätestens
15.12. des laufenden Jahres.


(6) Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende der Freiwilligen Feuenruehr
Viechtach, die auch die Schlauchpflege für die weiteren Stadtfeuenryehren
übernehmen, erhalten eine Aufiryandsentschädigung in Höhe von 15,00 Euro
pro geleisteter Stunde, die monatlich auf 200,00 Euro beschränkt ist."


s2
lnkrafttreten


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft


Vi , 18.11.2014


Wittmann
erster Bürgermeister
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Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 20a und Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
und Art. 11 des Bayerischen Feuenruehrgesetzes (BayFwG) folgende Satzung:


Satzung zur Anderung der Entschädigungssatzung


.. sr
Anderung der Entschädigungssatzung


Die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen (Entschädigungs-
satzung) vom 16.05.2014, zuletzt geändert durch Satzung vom 18.11.2014, wird wie
folgt geändert:


1. Der Name der Satzung erhält folgende Fassung


,,Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen (Entschädigungs-
satzung - EntschS)"


2. ln $ 1 Abs. 4 Satz 1 werden nach dem Wort Prüfung die Worte ,,inkl. Vor- und Nach-
besprechung" in einem Klammerzusatz eingefügt.


3. ln $ 1 wird folgender Abs. 6 neu angefügt:


,,(6) Die Entschädigungsleistungen nach den Absätzen 1 bis 5 werden unbar durch
Bankübenrueisung geleistet."


4. ln $ 2a Abs. 5 Satz2 der Satzung werden die Worte ,,15.12. des laufenden Jahres"
durch die Worte ,,31.03. des folgenden Jahres" ersetzt.


5. ln $ 2a wird nach dem Abs. 5 folgender Abs. 5a eingefügt:


,,(5a) lDie Höhe der jährlichen Aufrryandsentschädigung beträgt für den Beauftragten
der Kinderfeuen¡vehr der jeweiligen Stadtfeuerwehr 100,00 Euro.
2Voraussetzung für die Gewährung dieser Entschädigung ist das Bestehen ei-
ner Kinderfeuenryehr sowie die Vorlage des Tätigkeitsberichts des Beauftrãg-
ten für die Kinderfeueruvehr bei der Stadt Viechtach bis spätestens 31.03. des
folgenden Jahres."


s2
lnkrafttreten


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


Viechtach, 14.05
ST VI


tanz n


erster Bürgermeister








Satzu n g zu r Änderu n g der E ntschäd i g u n gssatzu n g


Vom 09.06.2020


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 20a und Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
und Art. 11 des Bayerischen Feuenruehrgesetzes (BayFwG) folgende Satzung:


.. s1
Anderung der Entschädig ungssatzung


Die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen (Entschädigungs-
satzung - EntschS) vom 16.05.2014, zuletzt geändert durch Satzung vom 14.05.2020,
wird wie folgt geändert:


Nach $ 2a wird folgender $ 2b neu eingefügt:


,,S 2b
Entschädigung besonderer Ehrenämter


(1) lDie in besonderen Ehrenämtern tätigen Personen, die keine Mitglieder des Stadtra-
tes sind, erhalten eine angemessene Entschädigung. 2Diese beträgt für


a) den Seniorenbeauftragten 40,00 Euro monatlich


(2) Die in Abs. 1 genannten ehrenamtlich tätigen Personen erhalten für auswärtige Tä-
tigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen Rei-
sekostengesetzes."


s2
lnkrafttreten


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft


Viechtach, 09.06.2020
ST VIEC H


Franz Wittmann
erster Bürgermeister








Satzung zur Anderung der Entschädigungssatzung


Vom 03.12.2024


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 20a und Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) und Art.


11 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) folgende Satzung:


s1
Anderung der Entschädigungssatzung


Die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen (Entschädigungssatzung


- EntschS) vom 16.05.2014, zulelzt geändert durch Satzung vom 09.06.2020 (VlTAbl. Nr.


212020) wird wie folgt geändert:


1 . ln $ 1 Abs. 2 Satz 1 wird die Zahl ,,40,00' durch die Zahl ,,30,00' ersetzt.


2. $ 2a wird wie folgt geändert:


a) Abs. 4 wird wie folgt geändert:


aa) Buchst. e) wird ersatzlos gestrichen.


bb) Der bisherige Buchst. f) wird zum Buchst' e).


b) Der bisherige Abs. 5a wird zum neuen Abs. 6 und wie folgt geändert:


aa) ln Satz 1 wird das Wort,,Beauftragten" durch das Wort,,Leitef' ersetzt.


bb) ln Satz 2 werden die Worte ,,Beauftragten für die" durch die Worte ,,Leiters der"


ersetzt.


c) Der bisherige Abs. 6 wird ersatzlos gestrichen'


s2
lnkrafttreten


Diese Satzung tritt am 01.01 .2025 in Kraft.


Viechtach, 03.12.2
ST


Franz Wittm
erster Bürgermeister
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Satzung zur Anderung der Entschädigungssatzung


Vom 04.05.2026


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art.2Oa und Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) und Art.


11 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) folgende satzung:


sl
Anderung der Entschädigungssatzung


Die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen (Entschädigungssatzung


- EntschS) vom 16.05.2014, zuletzi geändert durch Satzung vom 03.12.2024 (VlTAbl' Nr.


1012024) wird wie folgt geändert:


1. ln $ 1 Abs. 2 Satz 1 wird die Zahl ,,30,00'durch dieZahl,,40,00u ersetzt.


s2
lnkrafttreten


Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft.


Viechtach, 08.05.2026
STADT VIECHTACH


I "--^* 
C


*Q;* {
Erster Bürgermeister
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Der Stadtrat der Stadt Viechtach gibt sich aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), 
die zuletzt durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert 
worden ist, folgende Geschäftsordnung: 
 
 
 


A. Die Stadtorgane und ihre Aufgaben 
 
 
 


I. Der Stadtrat 
 
 
 


§ 1 
Zuständigkeit im Allgemeinen 


 
(1) Der Stadtrat beschließt über alle Angelegenheiten des eigenen und des übertragenen Wir-


kungskreises, soweit sie nicht ausdrücklich beschließenden Ausschüssen übertragen sind 
oder aufgrund Gesetz bzw. Übertragung durch den Stadtrat in die Zuständigkeit des ersten 
Bürgermeisters oder der ersten Bürgermeisterin fallen. 


 
(2) 1Der Stadtrat überträgt die in § 8 genannten Angelegenheiten vorberatenden Ausschüssen 


zur Vorbereitung der Stadtratsentscheidungen und die in § 9 genannten Angelegenheiten 
beschließenden Ausschüssen zur selbstständigen Erledigung. 2Er kann sich die Behand-
lung und Entscheidung im Einzelfall vorbehalten, wenn das die Bedeutung der Angelegen-
heit erfordert. 


 
 
 


§ 2 
Aufgabenbereich des Stadtrats 


 
Der Stadtrat ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 
1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsänderungen der Stadt und zu Änderungen 


des Namens der Stadt oder eines Stadtteils (Art. 2 und 11 GO), 
 
2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die Verleihung und die Aberkennung des 


Ehrenbürgerrechts (Art. 16 GO), 
 
3. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die Zuteilung der Aufgaben 


an diese (Art. 32, 33 GO), 
 
4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende Angelegenheiten nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 


GO, 
 
5. die Verteilung der Geschäfte unter die Stadtratsmitglieder (Art. 46 Abs. 1 Satz 2 GO), 
 
6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO), 
 
7. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren Erledigung die Stadt der Genehmi-


gung bedarf, 
 
8. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen, 







 


 
9. die Beschlussfassung über die allgemeine Regelung der Bezüge der Stadtbediensteten und 


über beamten-, besoldungs-, versorgungs- und disziplinarrechtliche Angelegenheiten der 
Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen und der berufsmäßigen Stadtratsmitglieder, soweit 
nicht das Gesetz über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen oder das Bayerische 
Disziplinargesetz etwas anderes bestimmen, 


 
10. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und über die Nachtragshaushaltssatzun-


gen (Art. 65 und 68 GO), 
 
11. die Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 70 GO), 
 
12. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe sowie 


die Beschlussfassung über die Entlastung (Art. 102 GO), 
 
13. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 GO über gemeindliche Unterneh-


men, 
 
14. die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Stadtrat im Übrigen gesetzlich vorbehaltenen Ange-


legenheiten (Art. 88 GO), 
 
15. die Bestellung und die Abberufung des Datenschutzbeauftragten, 
 
16. die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens (Art. 18a Abs. 8 GO) und 


die Durchführung eines Bürgerentscheids (Art. 18a Abs. 2, Abs. 10 GO), 
 
17. die allgemeine Festsetzung von Gebühren, Tarifen und Entgelten, 
 
18. die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an 


eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung der Beamten und Beamtinnen ab 
Besoldungsgruppe A 9, soweit diese Befugnisse nicht auf einen Ausschuss übertragen 
sind, 


 
19. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorübergehende Übertra-


gung einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, 
Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung der Arbeitnehmer ab Entgelt-
gruppe 9 bzw. S 9 des TVöD oder ab einem entsprechenden Entgelt, soweit diese Befug-
nisse nicht auf einen Ausschuss übertragen sind, 


 
20. die Entscheidung über Altersteilzeit der Stadtbediensteten, 
 
21. die Beschlussfassung über die Beteiligung an Zweckverbänden und, soweit hoheitliche Be-


fugnisse übertragen werden, über den Abschluss von Zweckvereinbarungen, 
 
22. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlicher Planungen, z. B. der Bauleitplanung 


(Flächennutzungsplanung und Bebauungsplanung), der Ortsplanung, der Landschaftspla-
nung und der Landesplanung, der Gewässerplanung und übergreifender Planungen und 
Projekte, 


 
23. die Namensgebung für Straßen, Schulen und sonstige öffentliche Einrichtungen, 
 
24. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung von Vertretern der Stadt in andere Or-


ganisationen und Einrichtungen, 
 
25. die Beschlussfassung über die Vereinbarung einer kommunalen Partnerschaft, 
 







 


26. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlich verwalteter Stiftungen, insbesondere Än-
derungen des Stiftungszwecks, 


 
27. die Angelegenheiten der Sparkassen, soweit die Stadt als Träger zur Mitwirkung betroffen 


ist, 
 
28. den Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen, 
 
29. die Personalentscheidungen, zu denen die Stadt in sonstiger Weise berufen ist, z. B. Be-


stätigung der Feuerwehrkommandanten, Vorschlag von Schöffen usw. 
 
30. den grundsätzlichen Fragen der Volksfestorganisation und der Vergabe an den Festwirt. 
 
 
 


II. Die Stadtratsmitglieder 
 
 
 


§ 3 
Rechtsstellung der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder, Befugnisse 


 
(1) Stadtratsmitglieder üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das 


öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung aus und sind an Aufträge nicht gebunden. 
 
(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Stadtratsmitglieder (Teilnahmepflicht, Sorgfalts- und 


Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen persönlicher Beteili-
gung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, Niederlegung und Verlust des 
Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 bis 3, Art. 56a, Art. 49, 50, 48 Abs. 3 GO 
sowie Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz. 


 
(3) Der Stadtrat kann zur Vorbereitung seiner Entscheidungen durch besonderen Beschluss 


einzelnen seiner Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete zur Bearbeitung zuteilen und sie 
insoweit mit der Überwachung der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit betrauen (Art. 46 
Abs. 1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO). 


 
(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Stadtratsmitglieder nur berechtigt, soweit 


ihnen der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin im Rahmen der Geschäfts-
verteilung nach Anhörung der weiteren Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen einzelne 
seiner Befugnisse (§§ 12 bis 16) überträgt (Art. 39 Abs. 2 GO). 


 
(5) 1Stadtratsmitglieder, die eine Tätigkeit nach Absatz 3 oder 4 ausüben, haben ein Recht auf 


Akteneinsicht innerhalb ihres Aufgabenbereichs. 2Zur Vorbereitung von Tagesordnungs-
punkten der nächsten Sitzung erhält jedes Stadtratsmitglied nach vorheriger Terminverein-
barung das Recht zur Einsicht in die entscheidungserheblichen Unterlagen, sofern Gründe 
der Geheimhaltung nicht entgegenstehen. 3Im Übrigen haben Stadtratsmitglieder ein Recht 
auf Akteneinsicht, wenn sie vom Stadtrat durch Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt 
werden. 4Das Verlangen zur Akteneinsicht ist gegenüber dem ersten Bürgermeister oder 
der ersten Bürgermeisterin geltend zu machen. 


 
 
 







 


§ 4 
Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien 


 
(1) 1Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektronische Dokumente, sind 


so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen sind. 2Im Umgang mit 
solchen Dokumenten beachten die Stadtratsmitglieder Geheimhaltungsinteressen und den 
Datenschutz. 3Werden diese Dokumente für die Tätigkeit als Stadtratsmitglied nicht mehr 
benötigt, sind sie zurückzugeben oder datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen. 


 
(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung für den Stadtrat. 2Eine 


Veröffentlichung der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen durch Stadt-
ratsmitglieder ist nur zulässig, wenn der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeis-
terin und der Stadtratrat unter Berücksichtigung des Datenschutzes zugestimmt haben 
und die Unterlagen nur Tatsachen enthalten, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 3Die Veröffentlichung von Beschlussvorlagen und 
weiteren Sitzungsunterlagen zu nichtöffentlichen Sitzungen ist nicht zulässig. 


 
(3) Die Stadtratsmitglieder, die über die technischen Voraussetzungen zum Versenden und 


Empfangen elektronischer Post verfügen, können dem ersten Bürgermeister oder der ers-
ten Bürgermeisterin schriftlich eine elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im 
Sinne des § 25 übersandt bzw. von der Anträge im Sinne des § 26 versandt werden. 


 
(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur erfolgen, soweit durch 


sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. 
2Für die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch Stadtratsmitglieder gelten § 21 Abs. 
2 Sätze 3 und 4 entsprechend. 


 
 
 


§ 5 
Fraktionen, Ausschussgemeinschaften 


 
(1) 1Stadtratsmitglieder können sich zur Erreichung gemeinsamer Ziele zu Fraktionen zusam-


menschließen. 2Eine Fraktion muss mindestens zwei Mitglieder haben. 3Die Bildung und 
Bezeichnung der Fraktionen sowie deren Vorsitzende und ihre Stellvertretung sind dem 
ersten Bürgermeister mitzuteilen; dieser unterrichtet den Stadtrat. 4Satz 3 gilt entsprechend 
für während der Wahlzeit eintretende Änderungen des Stärkeverhältnisses der Fraktionen 
und Gruppen. 


 
(2) 1Einzelne Stadtratsmitglieder und kleine Gruppen, die aufgrund ihrer eigenen Stärke keine 


Vertretung in den Ausschüssen erreichen würden, können sich zur Entsendung gemeinsa-
mer Vertreter in die Ausschüsse zusammenschließen (Ausschussgemeinschaften; Art. 33 
Abs. 1 Satz 5 GO). ²Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 


 
 
 


§ 6 
entfällt 


 
 
 







 


III. Die Ausschüsse 
 
 
 


1. Allgemeines 
 
 
 


§ 7 
Bildung, Vorsitz, Auflösung 


 
(1) 1Der Stadtrat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben 
 


a) den Hauptausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und acht ehrenamtlichen 
Stadtratsmitgliedern; der Hauptausschuss bildet zugleich den Ferienausschuss nach 
Art. 32 Abs. 4 Satz 2 GO, 


 
b) den Bauausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und acht ehrenamtlichen Stadt-


ratsmitgliedern, 
 


c) den Kulturausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und acht ehrenamtlichen 
Stadtratsmitgliedern 


 
 


d) und den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und fünf 
weiteren Mitgliedern des Stadtrats.) 


 
2In diesen Ausschüssen sind die den Stadtrat bildenden Fraktionen und Gruppen unter Be-
rücksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemäß ihren Vorschlägen nach dem Ver-
hältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO). 3Die Sitze werden nach dem Ver-
fahren Hare-Niemeyer verteilt. 3Dabei wird die Zahl der Stadtratssitze jeder Fraktion, 
Gruppe oder Ausschussgemeinschaft mit der Zahl der zu vergebenden Ausschusssitze 
multipliziert und durch die Gesamtzahl der Stadtratssitze geteilt. 4Jede Fraktion, Gruppe 
oder Ausschussgemeinschaft erhält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie ent-
fallen. 5Die weiteren zu vergebenden Sitze sind in der Reihenfolge der höchsten Zahlen-
bruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 3 ergeben, auf die Fraktionen, Gruppen 
oder Ausschussgemeinschaften zu verteilen. 6Haben Fraktionen oder Gruppen den glei-
chen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet die größere Zahl der bei der Stadt-
ratswahl auf die Wahlvorschläge der betroffenen Parteien oder Wählergruppen abgegebe-
nen Stimmen; bei Beteiligung einer Ausschussgemeinschaft entscheidet das Los. 4Wird 
durch den Austritt oder Übertritt von Stadtratsmitgliedern das ursprüngliche Stärkeverhält-
nis der im Stadtrat vertretenen Fraktionen und Gruppen verändert, so sind diese Änderun-
gen nach den Sätzen 2 bis 5 auszugleichen (Art. 33 Abs. 3 Satz 1 GO); haben danach 
Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften den gleichen Anspruch auf einen 
Ausschusssitz, so entscheidet das Los. 


 
(2) Für die Mitglieder eines Ausschusses werden für den Fall ihrer Verhinderung je Fraktion, 


Gruppe oder Ausschussgemeinschaft auf deren Vorschlag stellvertretende Mitglieder in ei-
ner bestimmten Reihenfolge namentlich bestellt. 


 
(3) 1Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeis-


terin, einer seiner oder ihrer Stellvertreter oder ein vom ersten Bürgermeister oder Bürger-
meisterin bestimmtes Stadtratsmitglied (Art. 33 Abs. 2 Satz 1 GO). 2Ist die den Vorsitz über-
nehmende Person bereits Mitglied des Ausschusses, nimmt deren Vertreter für die Dauer 
der Übertragung den Sitz im Ausschuss ein (Art. 33 Abs. 2 Satz 2 GO). 3Den Vorsitz im 







 


Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom Stadtrat bestimmtes Ausschussmitglied (Art. 
103 Abs. 2 GO). 


 
(4) Der Stadtrat kann Ausschüsse jederzeit auflösen (Art. 32 Abs. 5 GO); das gilt nicht für Aus-


schüsse, die gesetzlich vorgeschrieben sind. 
 
 
 


2. Aufgaben der Ausschüsse 
 
 
 


§ 8 
Vorberatende Ausschüsse 


 
(1) 1Vorberatende Ausschüsse haben die Aufgabe, die ihnen übertragenen Gegenstände für 


die Beratung in der Vollversammlung des Stadtrats vorzubereiten und einen Beschlussvor-
schlag zu unterbreiten. 2Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer vorbera-
tender Ausschüsse, können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten. 


 
(2) Es werden folgende vorberatende Ausschüsse mit nachstehendem Aufgabenbereich gebil-


det: 
 


a) Hauptausschuss: 
 


Vorbereitung der Haushaltssatzung und der Nachtragshaushaltssatzung einschließlich 
Anlagen und Bestandteilen. 


 
b) Bauausschuss: 


 
- Vorberatung von Bauvorhaben, die von der Stadt von grundsätzlicher Bedeutung 


sind. 
 


- Vorberatung über Maßnahmen der städtebaulichen Entwicklung. 
 
 
 


§ 9 
Beschließende Ausschüsse 


 
(1) Beschließende Ausschüsse erledigen die ihnen übertragenen Angelegenheiten selbststän-


dig anstelle des Stadtrats. 
 
(2) 1Die Entscheidungen beschließender Ausschüsse stehen unbeschadet Art. 88 GO unter 


dem Vorbehalt der Nachprüfung durch den Stadtrat. 2Eine Nachprüfung muss nach Art. 32 
Abs. 3 GO erfolgen, wenn der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin oder 
dessen oder deren Stellvertreter im Ausschuss, ein Drittel der stimmberechtigten Aus-
schussmitglieder oder ein Viertel der Stadtratsmitglieder die Nachprüfung durch den Stadt-
rat beantragt. 3Der Antrag muss schriftlich, spätestens am siebten Tag nach der Ausschuss-
sitzung beim ersten oder bei der ersten Bürgermeisterin Bürgermeister eingehen. 4Soweit 
Beschlüsse die Rechte Dritter berühren, werden sie erst nach Ablauf einer Frist von einer 
Woche wirksam. 


 
(3) Die beschließenden Ausschüsse haben im Einzelnen folgende Aufgabenbereiche: 
 


1. Ferienausschuss: 







 


 
a) Erledigung der Angelegenheiten nach Art. 32 Abs. 4 GO während der Ferienzeit 


 
2. Bauausschuss: 
 


a) Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens und sonstiger Zustimmungen zu Bau-
vorhaben, 


 
b) Entscheidung über die Durchführung von Vergabeverfahren und die Vergabe von 


Aufträgen für Bauvorhaben der Stadt bis zu einer Wertgrenze von 100.000,00 €, 
 


c) Ausübung von Vorkaufsrechten, 
 


d) grundsätzliche Fragen des Straßenverkehrsrechts, Verkehrsplanungen, 
 


e) Entscheidungen über Widmungen nach Straßen- und Wegerecht, 
 


f) Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren, 
 


g) Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes einschließlich Umweltverträglich-
keitsprüfungen, 


 
h) Entscheidungen in Mobilfunkangelegenheiten, 


 
i) Angelegenheiten der Energieversorgung und -bewirtschaftung, soweit nicht der 


Stadtrat zuständig ist 
 


soweit nicht der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin selbstständig ent-
scheidet.  


 
3. Kulturausschuss: 


 
Angelegenheiten der Kultur- und Gemeinschaftspflege, der öffentlichen Einrichtungen, 
Angelegenheiten des Tourismus, Angelegenheiten des Stadtmarketings (jedoch jeweils 
ohne Finanz-, Personal- und Bauangelegenheiten). 


 
(4) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 3 der 


Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht 
bestimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag anzusetzen.  


 
 
 


§ 10 
Rechnungsprüfungsausschuss 


 
1Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Jahresrechnung und die Jahresabschlüsse der 
Eigenbetriebe (örtliche Rechnungsprüfung, Art. 103 Abs. 1 GO). 2Zur Durchführung seiner Auf-
gaben werden dem Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses die Prüfungsberichte 
und alle Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde in Haushalts- und Kassenangelegenheiten in-
nerhalb von zwei Tagen nach Eingang im Rathaus in Abdruck zugeleitet. 
 
 
 







 


IV. Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin 
 
 


1. Aufgaben 
 
 
 


§ 11 
Vorsitz im Stadtrat 


 
(1) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin führt den Vorsitz im Stadtrat (Art. 


36 GO). 2Er oder sie bereitet die Beratungsgegenstände vor und beruft die Sitzungen ein 
(Art. 46 Abs. 2 GO). 3In den Sitzungen leitet er oder sie die Beratung und die Abstimmung, 
handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus (Art. 53 Abs. 1 GO). 


 
(2) 1Hält der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin Entscheidungen des Stadtrats 


oder eines beschließenden Ausschusses für rechtswidrig, verständigt er oder sie den Stadt-
rat oder den Ausschuss von seiner oder ihrer Auffassung und setzt den Vollzug vorläufig 
aus. 2Wird die Entscheidung aufrechterhalten, führt er oder sie die Entscheidung der 
Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 59 Abs. 2 GO). 


 
 
 


§ 12 
Leitung der Stadtverwaltung, Allgemeines 


 
(1) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin leitet und verteilt im Rahmen der 


Geschäftsordnung die Geschäfte (Art. 46 Abs. 1 GO). 2Er oder sie kann dabei einzelne 
seiner oder ihrer Befugnisse den weiteren Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, nach 
deren Anhörung auch einem Stadtratsmitglied und in den Angelegenheiten der laufenden 
Verwaltung Bediensteten der Stadt übertragen (Art. 39 Abs. 2 GO). Geschäftsverteilung 
und Befugnisregelung sollen übereinstimmen. 


 
(2) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin vollzieht die Beschlüsse des Stadt-


rats und seiner Ausschüsse (Art. 36 GO). 2Über Hinderungsgründe unterrichtet er oder sie 
den Stadtrat oder den Ausschuss unverzüglich. 


 
(3) Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin führt die Dienstaufsicht über die 


Stadtbediensteten und übt die Befugnisse des Dienstvorgesetzten gegenüber den Stadtbe-
amten und Stadtbeamtinnen aus (Art. 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 GO). 2Art. 88 Abs. 3 Satz 3 
GO bleibt unberührt. 


 
(4) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin verpflichtet die weiteren Bürger-


meister und Bürgermeisterinnen schriftlich, alle Angelegenheiten geheim zu halten, die im 
Interesse der Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik oder eines ih-
rer Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen. 2In gleicher Weise verpflichtet er oder 
sie Stadtratsmitglieder und Stadtbedienstete, bevor sie mit derartigen Angelegenheiten be-
fasst werden (Art. 56a GO). 


 
 
 


§ 13 
Einzelne Aufgaben 


 
(1) Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin erledigt in eigener Zuständigkeit 
 







 


1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Stadt keine grundsätzliche Bedeutung haben 
und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO), 


 
2. die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder auf Grund eines Bundesgesetzes 


übertragenen hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung einschließlich 
des Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevölkerung, soweit nicht für haus-
halts- oder personalrechtliche Entscheidungen der Stadtrat zuständig ist (Art. 37 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 GO), 


 
3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik oder eines ihrer 


Länder geheim zu halten sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO), 
 


4. die ihm vom Stadtrat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO übertragenen Angelegenheiten, 
 


5. die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zuwei-
sung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von Beamten und Be-
amtinnen bis zur Besoldungsgruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO), 


 
6. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorübergehende 


Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an ei-
nen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung von Arbeitneh-
mern und Arbeitnehmerinnen bis zur Entgeltgruppe 8 bzw. S 8 des TVöD oder bis zu 
einem entsprechenden Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO), 
 


7. die vorübergehende Übertragung einer höher zu bewertenden Tätigkeit auf einen Arbeit-
nehmer oder eine Arbeitnehmerin im Geltungsbereich des TVöD oder eines entspre-
chenden Tarifvertrags, 


 
8. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte (Art. 37 Abs. 3 GO), 


 
9. die Aufgaben als Vorsitzender des Verwaltungsrats selbstständiger Kommunalunterneh-


men des öffentlichen Rechts (Art. 90 Abs. 3 Satz 2 GO), 
 


10. die Vertretung der Stadt in Unternehmen in Privatrechtsform (Art. 93 Abs. 1 GO). 
 
(2) Zu den Aufgaben des ersten Bürgermeisters oder der ersten Bürgermeisterin gehören ins-


besondere auch: 
 


1. in Personalangelegenheiten der Stadtbediensteten: 
 


a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften, 
 


b) Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten., 
 
 


2. in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen für die Stadt: 
 


a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 
 


- im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien des 
Stadtrats, in denen die Leistungen nach Voraussetzung und Höhe festgelegt 
sind, 


 
- im Übrigen bis zu einem Betrag von 30.000,00 € im Einzelfall, 


 







 


b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die Aussetzung der Vollziehung 
von Abgaben, insbesondere von Steuern, Beiträgen und Gebühren sowie von sons-
tigen Forderungen bis zu folgenden Beträgen im Einzelfall: 


 
- Erlass 3.000,00 Euro 
- Niederschlagung 15.000,00 Euro 
- Stundung 30.000,00 Euro bis zu einem Jahr 
- Stundung 15.000,00 Euro über einem Jahr  
- Aussetzung der Vollziehung 15.000,00 Euro 


 
c) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 


15.000,00 Euro und über außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 
7.500,00 Euro im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewähr-
leistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO), 


 
d) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkungen für die Stadt, insbeson-


dere der Abschluss von Verträgen und sonstiger Rechtsgeschäfte sowie die Wahr-
nehmung von Rechten und Pflichten der Stadt, bis zu einem Betrag oder – falls 
dieser zum Zeitpunkt der Handlung oder des Unterlassens nicht feststeht - einer 
Wertgrenze oder einem geschätzten Auftragswert von 30.000,00 Euro, 


 
e) Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften, die einzeln oder zusammen die ur-


sprünglich vereinbarte Auftragssumme um nicht mehr als 10 %, insgesamt jedoch 
nicht mehr als 15.000,00 Euro erhöhen, 


 
f) die Gewährung von Zuschüssen, auch in der Form unentgeltlicher Nutzungsüber-


lassung von Räumen, an Vereine und Verbände bis zu einem Betrag von 3.000,00 
Euro je Einzelfall. 


 
g) die Entscheidung über das Eingehen von überplanmäßigen Verpflichtungsermäch-


tigungen bis zu einem Betrag von 15.000,00 Euro und von außerplanmäßigen Ver-
pflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 7.500,00 Euro, wenn ein drin-
gendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzt Gesamtbe-
trag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird (Art. 67 Abs. 5 GO). 


 
3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten: 


a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich Abhilfeverfahren, die Abgabe 
von Prozesserklärungen einschließlich Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmit-
teln und Abschluss von Vergleichen sowie die Erteilung des Mandats an einen Pro-
zessbevollmächtigten oder eine Prozessbevollmächtigte, wenn die finanzielle Aus-
wirkung auf die Stadt bzw., falls diese nicht bestimmbar, der Streitwert voraussicht-
lich 30.000,00 Euro nicht übersteigt und die Angelegenheit keine grundsätzliche Be-
deutung hat, 


 
b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht dem Stadtrat 


oder einem Ausschuss vorbehalten sind (§§ 2, 9), insbesondere Staatsangehörig-
keits- und Personenstandswesen, Meldewesen, Wahlrecht und Statistik, Gesund-
heits- und Veterinärwesen, öffentliches Versicherungswesen, Lastenausgleich. 


 
4. in Bauangelegenheiten: 


 
a) die Abgabe der Erklärung der Stadt nach Art. 58 Abs. 2 Nr. 4 (Genehmigungsfrei-


stellung) bzw. die Mitteilung nach Art. 58 Abs. 3 Satz 4 BayBO, 
 


b) die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5 Satz 2 BayBO (Zustimmung zum 
Gebäudeabbruch), 







 


 
c) die Stellungnahme nach Art. 64 Abs. 1 Satz 2 BayBO bzw. die Erteilung des ge-


meindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB und Art. 63 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 
1 BayBO für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 sowie für bauliche Anlagen, die 
keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 m 


 
- im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 30 Abs. 1 BauGB oder eines 


vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 30 Abs. 2 BauGB, soweit für das 
Vorhaben die Erteilung nur geringfügiger Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 
BauGB erforderlich ist, 


 
- innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils, 


 
d) die Zulassung von isolierten Abweichungen im Sinne des Art. 63 Abs. 3 Satz 1 


BayBO, 
 


e) die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB bei Nichtbe-
stehen eines Vorkaufsrechts. 


 
(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der 


Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht 
bestimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag anzusetzen. 


 
(4) Soweit die Aufgaben nach Absätzen 1 Nr. 7 und Absatz 2 nicht unter Art. 37 Abs. 1 Satz 1 


GO fallen, werden sie hiermit dem ersten Bürgermeister oder der ersten Bürgermeisterin 
gemäß Art. 37 Abs. 2 GO zur selbstständigen Erledigung übertragen.  


 
 
 


§ 14 
Vertretung der Stadt nach außen 


 
(1) Die Befugnis des ersten Bürgermeisters oder der ersten Bürgermeisterin zur Vertretung der 


Stadt nach außen bei der Abgabe von rechtserheblichen Erklärungen (Art. 38 Abs. 1 GO) 
beschränkt sich auf den Vollzug der einschlägigen Beschlüsse des Stadtrats und der be-
schließenden Ausschüsse, soweit der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin 
nicht gemäß § 13 zum selbstständigen Handeln befugt ist. 


 
(2) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin kann im Rahmen seiner oder ihrer 


Vertretungsbefugnis unter Beachtung des Art. 39 Abs. 2 GO anderen Personen Vollmacht 
zur Vertretung der Stadt erteilen. 


 
 
 


§ 15 
Abhalten von Bürgerversammlungen 


 
(1) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin beruft mindestens einmal jährlich, 


auf Verlangen des Stadtrats auch öfter, eine Bürgerversammlung ein (Art. 18 Abs. 1 GO). 
2Den Vorsitz in der Versammlung führt der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeis-
terin oder ein von ihm oder ihr bestellter Vertreter. 


 
(2) Auf Antrag von Stadtbürgern und Stadtbürgerinnen nach Art. 18 Abs. 2 GO beruft der erste 


Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin darüber hinaus eine weitere Bürgerversamm-
lung ein, die innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags bei der Stadt stattzu-
finden hat. 







 


 
 
 


§ 16 
Sonstige Geschäfte 


 
Die Befugnisse des ersten Bürgermeisters oder der ersten Bürgermeisterin, die außerhalb der 
Gemeindeordnung gesetzlich festgelegt sind (z. B. Wahrnehmung der standesamtlichen Ge-
schäfte, Aufnahme von Nottestamenten usw.), bleiben unberührt. 
 
 
 


2. Stellvertretung 
 
 
 


§ 17 
Weitere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, weitere Stellvertretung, Aufgaben 


 
(1) Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin wird im Fall der Verhinderung vom 


zweiten Bürgermeister oder von der zweiten Bürgermeisterin und, wenn dieser ebenfalls 
verhindert ist, vom dritten Bürgermeister oder der dritten Bürgermeisterin vertreten (Art. 39 
Abs. 1 Satz 1 GO). 


 
(2) Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen be-


stimmt der Stadtrat aus seiner Mitte gemäß Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GO bei Bedarf die Vorsit-
zenden der im Stadtrat vertretenden Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Größe als weitere 
Stellvertreter. 


 
(3) Der Stellvertreter oder die Stellvertreterin übt im Verhinderungsfall die gesamten gesetzli-


chen und geschäftsordnungsmäßigen Befugnisse des ersten Bürgermeisters oder der ers-
ten Bürgermeisterin aus. 


 
(4) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsächlichen oder 


rechtlichen Gründen, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger 
Dienstenthebung oder persönlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuüben. 
2Ist die zu vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl dazu in der Lage, die Amtsge-
schäfte auszuüben und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall der Ver-
hinderung nicht vor.  


 
 


V. Ortssprecher 
 
 
 


§ 18 
Rechtsstellung, Aufgaben 


 
(1) 1Ortssprecher sind ein ehrenamtlich tätige Stadtbürger oder Stadtbürgerinnen mit beraten-


den Aufgaben. 2Sie haben das Recht, an allen Sitzungen des Stadtrats und seiner Aus-
schüsse mit beratender Stimme teilzunehmen und Anträge zu stellen.  


 
(2) Ortssprecher werden zu den Sitzungen eingeladen; § 25 gilt entsprechend. 
 
 
 







 


B. Der Geschäftsgang 
 
 
 


I. Allgemeines 
 
 
 


§ 19 
Verantwortung für den Geschäftsgang 


 
(1) 1Stadtrat und erster Bürgermeister oder erste Bürgermeisterin sorgen für den ordnungsge-


mäßen Gang der Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im 
eigenen und im übertragenen Wirkungskreis und für die Durchführung der gesetzmäßigen 
Anordnungen und Weisungen der Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen 
Einrichtungen (Art. 56 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 GO). 


 
(2) 1Eingaben und Beschwerden der Stadteinwohner an den Stadtrat (Art. 56 Abs. 3 GO) wer-


den durch die Stadtverwaltung vorbehandelt und sodann dem Stadtrat oder dem zuständi-
gen beschließenden Ausschuss vorgelegt. 2Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich des 
ersten Bürgermeisters oder der ersten Bürgermeisterin fallen, erledigt dieser oder diese in 
eigener Zuständigkeit; in bedeutenden Angelegenheiten unterrichtet er oder sie den Stadt-
rat.  


 
 
 


§ 20 
Sitzungen, Beschlussfähigkeit 


 
(1) 1Der Stadtrat beschließt in Sitzungen (Art. 47 Abs. 1 GO). 2Eine Beschlussfassung durch 


mündliche Befragung außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlos-
sen.  


 
(2) Der Stadtrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind 


und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 47 Abs. 2 GO). 
 
(3) 1Wird der Stadtrat wegen Beschlussunfähigkeit in einer früheren Sitzung infolge einer nicht 


ausreichenden Zahl anwesender Mitglieder zum zweiten Mal zur Verhandlung über densel-
ben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen 
beschlussfähig. 2Bei der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung hingewiesen wer-
den (Art. 47 Abs. 3 GO). 


 
 
 


§ 21 
Öffentliche Sitzungen 


 
(1) Die Sitzungen des Stadtrats sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der All-


gemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 52 Abs. 2 GO). 
 
(2) 1Die öffentlichen Sitzungen des Stadtrats sind allgemein zugänglich, soweit der für die Zu-


hörerschaft bestimmte Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine angemessene Zahl 
von Plätzen freizuhalten. 3Ton- und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung des 
oder der Vorsitzenden und des Stadtrats; sie sind auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds 
hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. 4Ton- und Bildaufnahmen von Stadtbediensteten 
und sonstigen Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung zulässig. 







 


 
(3) Zuhörende, welche die Ordnung der Sitzung stören, können durch den Vorsitzenden oder 


die Vorsitzende aus dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 1 GO). 
 
 
 


§ 22 
Nichtöffentliche Sitzungen 


 
(1) 1In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt: 
 


1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen, 
 


2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten, 
 


3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen. 
 


2Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt: 
 


1. Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren nichtöffentliche Behandlung 
im Einzelfall von der Aufsichtsbehörde verfügt ist, 


 
2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben oder 


nach der Natur der Sache erforderlich ist. 
 
(2) 1Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Beschluss Personen, die dem 


Stadtrat nicht angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für die Behand-
lung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 2Diese Personen sollen zur 
Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz verpflichtet werden. 


 
(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der erste Bürgermeister oder die 


erste Bürgermeisterin der Öffentlichkeit bekannt, sobald die Gründe für die Geheimhaltung 
weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  


 
 
 


II. Vorbereitung der Sitzungen 
 
 
 


§ 23 
Einberufung 


 
(1) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin beruft die Stadtratssitzungen ein, 


wenn die Geschäftslage es erfordert oder wenn ein Viertel der Stadtratsmitglieder es schrift-
lich oder elektronisch unter Bezeichnung des Beratungsgegenstandes beantragt (Art. 46 
Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO). 2Nach Beginn der Wahlzeit und im Fall des Art. 46 Abs. 2 Satz 
3 GO beruft er oder sie die Stadtratssitzung so rechtzeitig ein, dass die Sitzung spätestens 
am 14. Tag nach Beginn der Wahlzeit oder nach Eingang des Verlangens bei ihm oder ihr 
stattfinden kann (Art. 46 Abs. 2 Satz 4 GO). 


 
(2) 1Die Sitzungen finden regelmäßig jeden ersten Montag um 18:30 Uhr im Sitzungssaal des 


Rathauses statt. Sollte der erste Montag auf einen Feiertag fallen, findet die Sitzung am 
folgenden Montag statt. 2Darüber hinaus sind weitere Sitzungen je nach Geschäftslage 
möglich. 3Die zweite Augustwoche bis einschließlich die erste Septemberwoche ist Ferien-







 


zeit im Sinne des Art. 32 Abs. 4 Satz 1 GO; hierbei wird jeweils von vollen Wochen begin-
nend ab Montag ausgegangen. 4Die Sitzungen der Ausschüsse werden regelmäßig an ei-
nem Montag um 18:30 Uhr abgehalten; sie finden je nach Geschäftslage statt. 5In der Ein-
ladung (§ 25) kann im Einzelfall etwas anderes bestimmt werden. 


 
(3) Die geplanten Sitzungstage werden frühzeitig in einem Sitzungsplan bekanntgegeben, der 


mindestens ein halbes Jahr umfasst. 
 
 
 


§ 24 
Tagesordnung 


 
(1) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin setzt die Tagesordnung fest. 


2Rechtzeitig eingegangene Anträge von Stadtratsmitgliedern setzt der erste Bürgermeister 
oder die erste Bürgermeisterin möglichst auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung. 3Ist 
das nicht möglich, sind die Anträge in jedem Fall innerhalb von 3 Monaten auf die Tages-
ordnung einer Stadtratssitzung zu setzen. 4Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt. 


 
(2) 1In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und inhaltlich konkretisiert 


zu benennen, damit es den Stadtratsmitgliedern ermöglicht wird, sich auf die Behandlung 
der jeweiligen Gegenstände vorzubereiten. 2Soweit die Konkretisierungen schutzwürdige 
Daten enthalten, sollten diese den Stadtratsmitgliedern regelmäßig gesondert zur Verfü-
gung gestellt werden. 3Das gilt sowohl für öffentliche als auch für nichtöffentliche Stadtrats-
sitzungen.  


 
(3) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der 


Sitzung spätestens am 3. Tag vor der Sitzung durch Anschlag an der Informationstafel des 
Neuen Rathauses bekannt zu machen (Art. 52 Abs. 1 GO). 2Die Tagesordnung nichtöffent-
licher Sitzungen wird nicht bekannt gemacht. 


 
(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt 


werden. 
 
 
 


§ 25 
Form und Frist für die Einladung 


 
(1) 1Die Stadtratsmitglieder werden schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung oder mit ih-


rem Einverständnis elektronisch zu den Sitzungen eingeladen. 2Im Falle einer elektroni-
schen Einladung werden der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch eine E-Mail und die 
Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail versandten Link auf ein in einem technisch 
individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Ratsinformationssystem) eingestell-
tes und abrufbares Dokument mitgeteilt. 3Die Tagesordnung kann bis spätestens zum Ab-
lauf des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt werden.  


 
(2) 1Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesordnung zu, wenn die E-Mail nach Ab-


satz 1 Satz 2 im elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei seinem Provider ab-
rufbar eingegangen und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. 


 
(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, beigefügt 


werden, wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit sowie 
des Datenschutzes nicht entgegenstehen. 2Die weiteren Unterlagen können schriftlich oder 
elektronisch (Ratsinformationssystem im Sinne von Absatz 1 Satz 2) zur Verfügung gestellt 







 


werden. 3Hat das Stadtratsmitglied sein Einverständnis zur elektronischen Ladung erklärt, 
werden die weiteren Unterlagen grundsätzlich nur elektronisch bereitgestellt.  


 
(4) 1Die Ladungsfrist beträgt fünf Tage; sie kann in dringenden Fällen auf drei Tage verkürzt 


werden. 2Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berech-
nung der Frist nicht mitgerechnet. 


 
 
 


§ 26 
Anträge 


 
(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich oder elektronisch an 


rathaus@viechtach.de zu stellen und ausreichend zu begründen. 2Bei elektronischer Über-
mittlung sind Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten; schutzwürdige 
Daten sind durch De-Mail oder in verschlüsselter Form zu übermitteln. 3Anträge sollen spä-
testens bis zum neunten Tag vor der Sitzung beim ersten Bürgermeister oder der ersten 
Bürgermeisterin eingereicht werden. 4Soweit ein Antrag mit Ausgaben verbunden ist, die 
im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag enthalten. 


 
(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte Anträge 


können nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn  
 


1. die Angelegenheit dringlich ist und der Stadtrat der Behandlung mehrheitlich zustimmt 
oder 


 
2. sämtliche Mitglieder des Stadtrats anwesend sind und kein Mitglied der Behandlung wi-


derspricht. 
 
(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z. B. Nichtbefassungsanträge, Zurückziehung eines An-


trags, u. ä., oder einfache Sachanträge, z. B. Änderungsanträge, können auch während der 
Sitzung und ohne Beachtung der Form gestellt werden. 


 







 


III. Sitzungsverlauf 
 
 
 


§ 27 
Eröffnung der Sitzung 


 
(1) 1Der oder die Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Er oder sie stellt die ordnungsgemäße La-


dung der Stadtratsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit des Stadtrats fest und erkundigt 
sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung. 


 
(2) Die Niederschrift über die vorausgegangene öffentliche Sitzung wird in der Regel mit der 


Sitzungseinladung zugestellt. Wenn bis zum Schluss der öffentlichen Sitzung keine Ein-
wendungen erhoben werden, so gilt die Niederschrift als vom Stadtrat gemäß Art. 54 Abs. 
2 GO genehmigt. 


 
(3) Die Niederschrift über die vorangegangene nichtöffentliche Sitzung steht am Sitzungstag 


von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der Stadtverwaltung zur Einsichtnahme für die Stadtratsmit-
glieder bereit und liegt während der Dauer der Sitzung zur Einsicht für die Stadtratsmitglie-
der auf. Wenn bis zum Schluss der nichtöffentlichen Sitzung keine Einwendungen erhoben 
werden, so gilt die Niederschrift als vom Stadtrat gemäß Art. 54 Abs. 2 GO genehmigt. 
Einwendungen sind ausschließlich während der nichtöffentlichen Sitzung zulässig. 


 
 
 


§ 28 
Eintritt in die Tagesordnung 


 
(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung festgelegten Rei-


henfolge behandelt. 2Die Reihenfolge kann durch Beschluss geändert werden. 
 
(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden (§ 22), so wird 


darüber vorweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden (Art. 52 Abs. 
2 Satz 2 GO). 2Wird von vornherein zu einer nichtöffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die 
Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn und soweit nicht der Stadtrat an-
ders entscheidet. 


 
(3) 1Der oder die Vorsitzende oder eine von ihm oder ihr mit der Berichterstattung beauftragte 


Person trägt den Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläutert ihn. 
2Anstelle des mündlichen Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden. 


 
(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss behandelt worden sind, ist der Be-


schluss des Ausschusses bekannt zu geben. 
 
(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung des oder der Vorsitzenden oder auf Beschluss 


des Stadtrats Sachverständige zugezogen und gutachtlich gehört werden. 2Entsprechen-
des gilt für sonstige sachkundige Personen. 


 
 
 


§ 29 
Beratung der Sitzungsgegenstände 


 
(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag der Sachverständigen, er-


öffnet der oder die Vorsitzende die Beratung. 
 







 


(2) 1Mitglieder des Stadtrats, die nach den Umständen annehmen müssen, von der Beratung 
und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen persönlicher Be-
teiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung 
dem oder der Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt, wenn Anhalts-
punkte dieser Art während der Beratung erkennbar werden. 3Das wegen persönlicher Be-
teiligung ausgeschlossene Mitglied hat während der Beratung und Abstimmung seinen 
Platz am Beratungstisch zu verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im Zuhörerraum 
Platz nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt es den Raum. 


 
(3) 1Sitzungsteilnehmer dürfen das Wort nur ergreifen, wenn es ihnen von dem oder der  Vor-


sitzenden erteilt wird. 2Der oder die Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der 
Wortmeldungen. 3Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der oder die Vorsitzende 
über die Reihenfolge. 4Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außer der 
Reihe sofort zu erteilen, 5Zuhörenden kann das Wort nicht erteilt werden. 


 
(4) 1Redner und Rednerinnen sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an den 


Stadtrat. 2Die Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt bezie-
hen. 


 
(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig: 
 


1. Anträge zur Geschäftsordnung, 
 
2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung des zu beratenden 


Antrags. 
 


2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache 
selbst findet insoweit nicht statt.  


 
(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung vom Vorsitzenden ge-


schlossen. 
 
(7) 1Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln zu Redebeiträgen, ruft der oder die Vorsit-


zende zur Ordnung und macht die betreffende Person auf den Verstoß aufmerksam. 2Bei 
weiteren Verstößen kann der oder die Vorsitzende ihr das Wort entziehen. 


 
(8) 1Mitglieder des Stadtrats, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, kann der oder die 


Vorsitzende mit Zustimmung des Stadtrats von der Sitzung ausschließen. ²Über den Aus-
schluss von weiteren Sitzungen entscheidet der Stadtrat (Art. 53 Abs. 2 GO). 


 
(9) 1Der oder die Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und 


Ordnung im Sitzungssaal auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden können. 2Eine 
unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzuführen; einer neuerlichen Ein-
ladung hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die 
Sitzung unterbrochen wurde. 4Der oder die Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung 
bekannt. 


 
 
 







 


§ 30 
Abstimmung 


 
(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf „Schluss der Be-


ratung" schließt der oder die Vorsitzende die Beratung und lässt über den Beratungsgegen-
stand abstimmen. 2Er oder sie vergewissert sich zuvor, ob die Beschlussfähigkeit (§ 20 Abs. 
2 und 3) gegeben ist. 


 
(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden Reihen-


folge abgestimmt: 
 


1. Anträge zur Geschäftsordnung, 
 


2. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraussichtlich einen größeren Auf-
wand erfordern oder einschneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben, 


 
3. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere Antrag nicht unter die 


Nrn. 1 oder 2 fällt. 
 
(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Über einzelne Teile eines 


Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der oder die Vorsit-
zende eine Teilung vornimmt. 


 
(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Der oder die Vorsitzende formuliert 


die zur Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit „ja" oder „nein" beantwortet werden 
kann. 3Grundsätzlich wird in der Reihenfolge „ja" - „nein" abgestimmt.  


 
(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Beschluss des 


Stadtrats durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden ge-
fasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei Stimmen-
gleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 Abs. 1 GO); wird dadurch ein ausnahmsweise 
negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die Beschlussfassung über das 
Gegenteil. 3Kein Mitglied des Stadtrats darf sich der Stimme enthalten (Art. 48 Abs. 1 Satz 
2 GO). 


 
(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende zu 


zählen. 2Das Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu ge-
ben; dabei ist festzustellen, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. 


 
(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die Be-


ratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht alle Mitglieder, 
die an der Abstimmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung einverstanden sind. 2In 
einer späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen, ein bereits zur 
Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut behandelt wer-
den, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der Bera-
tungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde.  


 
 
 


§ 31 
Wahlen 


 
(1) Für Entscheidungen des Stadtrats, die in der Gemeindeordnung oder in anderen Rechts-


vorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit in anderen 
Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist. 


 







 


(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 2Ungültig sind 
insbesondere Neinstimmen, leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des 
Gewählten nicht eindeutig ersehen lassen oder aufgrund von Kennzeichen oder ähnlichem 
das Wahlgeheimnis verletzen können.  


 
(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 2Ist min-


destens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. 3Ist die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält niemand mehr als die Hälfte der ab-
gegebenen gültigen Stimmen, findet Stichwahl unter den beiden sich bewerbenden Perso-
nen mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 4Haben im ersten Wahlgang mehr als zwei 
Personen die gleiche höchste Stimmenzahl, wird die Wahl wiederholt. 5Haben mehrere Per-
sonen die gleiche zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet das Los darüber, wer von ihnen 
in die Stichwahl kommt. 6Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das 
Los. 


 
 
 


§ 32 
Anfragen 


 
1Die Stadtratsmitglieder können in jeder Sitzung nach Erledigung der Tagesordnung an den 
Vorsitzenden oder die Vorsitzende Anfragen über solche Gegenstände richten, die in die Zu-
ständigkeit des Stadtrats fallen und nicht auf der Tagesordnung stehen und spätestens am Sit-
zungstag bis 08:00 Uhr schriftlich oder elektronisch beim ersten Bürgermeister bzw. dem Ge-
schäftsleiter angemeldet wurden. 2Nach Möglichkeit sollen der oder die Vorsitzende oder anwe-
sende Stadtbedienstete solche Anfragen sofort beantwortet werden. 3Ist das nicht möglich, so 
werden sie in der nächsten Sitzung oder schriftlich beantwortet. 4Eine Aussprache über Anfra-
gen findet in der Sitzung grundsätzlich nicht statt. 
 
 
 


§ 33 
Beendigung der Sitzung 


 
Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schließt der Vorsitzende oder die 
Vorsitzende die Sitzung. 
 
 
 


IV. Sitzungsniederschrift 
 
 
 


§ 34 
Form und Inhalt 


 
(1) 1Über die Sitzungen des Stadtrats werden Niederschriften gefertigt, deren Inhalt sich nach 


Art. 54 Abs. 1 GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach öffentlichen und nicht-
öffentlichen Tagesordnungspunkten geführt. 3Niederschriften sind jahrgangsweise oder 
nach Wahlperioden zu binden. 4Die Sitzungsniederschrift wird in der Regel als Beschluss-
buch geführt. 


 
(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können Tonaufnahmen gefertigt werden. 


2Der Tonträger ist unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift zu löschen und darf 
Außenstehenden nicht zugänglich gemacht werden. 


 







 


(3) 1Ist ein Mitglied des Stadtrats bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist dies in der Nie-
derschrift besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der Nieder-
schrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO).  


 
(4) Die Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden und von dem Schriftführer oder der 


Schriftführerin zu unterzeichnen und vom Stadtrat zu genehmigen (Art. 54 Abs. 2 GO). 
 
(5) Neben der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt. 


 
§ 35 


Einsichtnahme und Abschrifterteilung 
 


(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle Stadtbürger und Stadtbürge-
rinnen Einsicht nehmen; dasselbe gilt für auswärts wohnende Personen hinsichtlich ihres 
Grundbesitzes oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im Stadtgebiet (Art. 54 Abs. 3 Satz 
2 GO). 


 
(2) 1Stadtratsmitglieder können jederzeit die Niederschriften über öffentliche und nichtöffentli-


che Sitzungen einsehen und sich Abschriften der in öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse erteilen lassen (Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von Beschlüssen, die in 
nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, können sie verlangen, wenn die Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 i. V. m. Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 


 
(3) 1Niederschriften über öffentliche Sitzungen können den Stadtratsmitgliedern im Ratsinfor-


mationssystem zur Verfügung gestellt werden. 2Gleiches gilt für Beschlüsse, die in nichtöf-
fentlicher Sitzung gefasst wurden, wenn die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen 
sind. 


 
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften früherer Wahlzeiten. 
 
(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Stadtratsmitglieder jederzeit die Be-


richte über die Prüfungen einsehen (Art. 102 Abs. 4 GO); Abschriften werden nicht erteilt. 
 
 
 


V. Geschäftsgang der Ausschüsse 
 
 
 


§ 36 
Anwendbare Bestimmungen 


 
(1) 1Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die §§ 19 bis 35 sinngemäß. 2 Stadtrats-


mitglieder, die einem Ausschuss nicht angehören, erhalten die Ladungen zu den Sitzungen 
nebst Tagesordnung nachrichtlich. 


 
(2) 1Mitglieder des Stadtrats können in der Sitzung eines Ausschusses, dem sie nicht angehö-


ren, nur als Zuhörer anwesend sein. 2Berät ein Ausschuss über den Antrag eines Stadtrats-
mitglieds, das diesem Ausschuss nicht angehört, so gibt der Ausschuss dem Antragsteller 
Gelegenheit, seinen Antrag mündlich zu begründen. 3Satz 1 und 2 gelten für öffentliche und 
nichtöffentliche Sitzungen.  


 
 
 







 


VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen 
 
 
 


§ 37 
Art der Bekanntmachung 


 
Satzungen und Verordnungen werden durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt amtlich 
bekannt gemacht. 
 
 
 
 


C. Schlussbestimmungen 
 
 
 


§ 38 
Anwendung der Geschäftsordnung auf die Kindergartenstiftung Viechtach 


 
Die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung gelten sinngemäß für die Verwaltung der Kinder-
gartenstiftung Viechtach. 
 
 
 


§ 39 
Richtlinien zu den Erheblichkeitsgrenzen der GO 


 
(1) Für den Vollzug des Haushalts der Stadt und der Kindergartenstiftung Viechtach gelten als 


Richtlinien folgende Erheblichkeitsgrenzen zur Orientierung: 
 
1. Art. 66 Abs. 4 GO: 


Mehrausgaben in erheblichem Umfang liegen bei einer Haushaltsstelle nur dann vor, 
wenn sie mehr als 50.000 Euro betragen. 
 


2. Art. 68 Abs. 2 Nr. 2 GO: 
Erheblich sind Mehrausgaben bei einer Haushaltsstelle nur dann, wenn sie 5 v.H. des 
gesamten Haushaltsvolumens ausmachen. 
 


3. Art. 68 Abs. 3 Nr. 1 GO: 
Eine Ausgabe ist erheblich, wenn sie 3 v.H. des Volumens des Vermögenshaushalts 
erreicht. 


 
(2) Von den Richtlinien kann im Einzelfall durch Beschluss des Stadtrats abgewichen werden. 
 
 


§ 40 
Änderung der Geschäftsordnung 


 
Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss des Stadtrats geändert werden. 
 
 
 







 


§ 41 
Verteilung der Geschäftsordnung 


 
1Jedes Mitglied des Stadtrats erhält ein elektronisches Exemplar der Geschäftsordnung. 2Im Übrigen 
wird die Geschäftsordnung im Ratsinformationssystem und auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht. 
 
 
 


§ 42 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


 
1Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 01.05.2020 in Kraft. ²Gleichzeitig tritt die Ge-
schäftsordnung vom 16.05.2014 außer Kraft.  
 
 
 
Viechtach, 12.05.2020 
 
 
 
Wittmann 
erster Bürgermeister 







STADT VIECHTACH 


Satzung zur Änderung der 
Entschädigungssatzung 


Aktenzeichen: 0280 


Vorgang-Nummer: 000784 


Dokumenten-Nummer: 023887 


Vom: 13.05.2020 


Beschluss des Stadtrats vom: 11.05.2020 


Art der amtlichen Bekanntmachung: Amtsblatt 


Tag der amtlichen Bekanntmachung: 14.05.2020 


Inkrafttreten: 15.05.2020 







Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 20a und Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 
und Art. 11 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) folgende Satzung: 


Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung 


§ 1
Änderung der Entschädigungssatzung 


Die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen (Entschädigungs-
satzung) vom 16.05.2014, zuletzt geändert durch Satzung vom 18.11.2014, wird wie 
folgt geändert: 


1. Der Name der Satzung erhält folgende Fassung:


„Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen (Entschädigungs-
satzung - EntschS)“


2. In § 1 Abs. 4 Satz 1 werden nach dem Wort Prüfung die Worte „inkl. Vor- und Nach-
besprechung“ in einem Klammerzusatz eingefügt.


3. In § 1 wird folgender Abs. 6 neu angefügt:


„(6) Die Entschädigungsleistungen nach den Absätzen 1 bis 5 werden unbar durch
Banküberweisung geleistet.“ 


4. In § 2a Abs. 5 Satz 2 der Satzung werden die Worte „15.12. des laufenden Jahres“
durch die Worte „31.03. des folgenden Jahres“ ersetzt.


5. In § 2a wird nach dem Abs. 5 folgender Abs. 5a eingefügt:


„(5a) 1Die Höhe der jährlichen Aufwandsentschädigung beträgt für den Beauftragten
der Kinderfeuerwehr der jeweiligen Stadtfeuerwehr 100,00 Euro. 
2Voraussetzung für die Gewährung dieser Entschädigung ist das Bestehen ei-
ner Kinderfeuerwehr sowie die Vorlage des Tätigkeitsberichts des Beauftrag-
ten für die Kinderfeuerwehr bei der Stadt Viechtach bis spätestens 31.03. des 
folgenden Jahres.“


§ 2
Inkrafttreten 


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


Viechtach, 14.05.2020 
STADT VIECHTACH 


Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 





		Unbenannt
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Stadt Viechtach 
Geschäftszeichen 
5.1/1500/141698 


Bekanntmachung 


Widerspruchsrecht gemäß § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz (BMG): 


Die Meldebehörde ist berechtigt, bestimmte Auskünfte an Dritte zu erteilen. 
Die Betroffenen können jedoch der Übermittlung ihrer Daten durch das 
Einwohnermeldeamt bei folgenden Auskünften widersprechen: 


 Auskunft an Parteien (§ 50 Abs. 1 BMG) 


Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten Auskunft erteilen über Familienname, Vornamen, Doktorgrad und 
derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache 
(Einfache Melderegisterauskunft). 


 Alters- und Ehejubilare (§ 50 Abs. 2 BMG) 


Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk über Familienname, Vorname, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum 
und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes
folgende Ehejubiläum.


 Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 BMG) 


Auskunft zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, über 
Familienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die übermittelten 
Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in 
Buchform) verwendet werden.  


Eine Erteilung dieser Auskünfte erfolgt nicht, wenn eine Auskunftssperre vorliegt oder 
die Betroffenen der Übermittlung ihrer Daten widersprochen haben. Wer von seinem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen will, wird gebeten, dies dem Bürgeramt der Stadt 
Viechtach mitzuteilen. 


Viechtach, 25.11.2024 
STADT VIECHTACH 


Wittmann 
1. Bürgermeister Veröffentlichung im Amtsblatt Nr.: 


Herausgabedatum:  
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Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung 
 


Vom 03.12.2024 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 20a und Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) und Art. 
11 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Entschädigungssatzung 


 
Die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen (Entschädigungssatzung 
- EntschS) vom 16.05.2014, zuletzt geändert durch Satzung vom 09.06.2020 (VITAbl. Nr. 
2/2020) wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 1 Abs. 2 Satz 1 wird die Zahl „40,00“ durch die Zahl „30,00“ ersetzt. 
 
2. § 2a wird wie folgt geändert: 
 


a) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 


aa) Buchst. e) wird ersatzlos gestrichen. 
 


bb) Der bisherige Buchst. f) wird zum Buchst. e). 
 


b) Der bisherige Abs. 5a wird zum neuen Abs. 6 und wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 wird das Wort „Beauftragten“ durch das Wort „Leiter“ ersetzt. 
 
bb) In Satz 2 werden die Worte „Beauftragten für die“ durch die Worte „Leiters der“ 


ersetzt. 
 


c) Der bisherige Abs. 6 wird ersatzlos gestrichen. 
 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 03.12.2024 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Kurbeitragssatzung 
 


Vom 03.12.2024 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende 
Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Kurbeitragssatzung 


 
Die Satzung über die Erhebung eines Kurbeitrages (Kurbeitragssatzung – KBS) vom 
08.11.2024 (VITAbl. Nr. 14/2022) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 4 wird wie folgt geändert: 


 
a) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 wird das Wort „vom“ durch die Worte „ab dem“ ersetzt. 


 
b) Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 


 
„für Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 
6. Lebensjahr bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 1,50 €“ 


 
c) In Abs. 2 Satz 2 wird die Zahl „5“ durch die Zahl „6“ ersetzt. 


 
d) In Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 wird das Wort „vom durch die Worte „ab dem“ ersetzt. 


 
e) Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 


 
„für Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 
6. Lebensjahr bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 1,30 €“ 
 


f) In Abs. 3 Satz 2 wird die Zahl „5“ durch die Zahl „6“ ersetzt und nach dem Wort „kur-
beitragsfrei“ ein Punkt eingefügt. 


 
2. § 5 erhält folgende Fassung: 


 
„ (1) 1Kurbeitragspflichtige, die im Kurgebiet der Stadt übernachten, haben der Stadt 


spätestens am Tage nach ihrer Ankunft, Kurbeitragspflichtige, die nicht im Kur-
gebiet der Stadt übernachten, am ersten Tag ihres Aufenthalts mittels eines hier-
für bei der Stadt erhältlichen Formblatts die für die Feststellung der Kurbeitrags-
pflicht erforderlichen Angaben zu machen. 2Anzugeben sind der Name, die An-
schrift (Hauptwohnsitz), das Geburtsdatum, der Tag der Ankunft und der (vor-
gesehene) Abreisetag. Im Falle einer Schwerbehinderung ist diese der einhe-
benden Stelle durch Vorlage des Schwerbehindertenausweises nachzuweisen. 


 
(2) Die Meldepflicht entfällt bei Personen, die den Beitrag nach § 6 Abs. 4 an den 


Inhaber der Kuranstalt entrichtet oder die nach § 6 Abs. 1 oder 3 gemeldet wer-
den oder einen jährlichen pauschalen Kurbeitrag nach § 7 oder auf der Grund-
lage einer Vereinbarung nach Art. 7 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 4 KAG 
entrichten.“ 
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3. § 6 wird wie folgt geändert: 


 
a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 


 
„ (1) 1Natürliche und juristische Personen, die Kurbeitragspflichtige beherbergen 


oder ihnen Wohnraum überlassen, sowie Inhaber von Campingplätzen sind 
verpflichtet, der Stadt die Beitragspflichtigen und deren in § 5 Abs. 1 Satz 2 
bestimmten Angaben innerhalb von einen Tag ab deren Abreise elektronisch 
mittels des durch die Stadt zur Verfügung gestellten Verfahrens zu melden, 
sofern diese sich nicht selbst gemeldet haben. 2Soweit natürliche oder juris-
tische Personen, die Kurbeitragspflichtige beherbergen oder ihnen Wohn-
raum überlassen, über weniger als 10 Betten verfügen, kann die Übermitt-
lung auch schriftlich erfolgen. 3Auf Antrag kann die Stadt zur Vermeidung 
von unbilligen Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten. 4Die 
Beherbergungsbetriebe sind weiterhin verpflichtet, den Kurbeitrag einzuhe-
ben und haften der Stadt gegenüber für den vollständigen Eingang des Bei-
trages.“ 


 
b) In Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Kurbeitragspflichtigen“ die Worte „oder bei 


späterer Meldung mit dieser“ eingefügt. 
 


c) In Abs. 4 Satz 3 wird nach dem Wort „den“ das Wort „vollständigen“ eingefügt. 
 
4. § 7 erhält folgende Fassung: 


 
„ § 7 


Besondere Vorschriften für Zweitwohnungsbesitzer 
 
(1) 1Personen, die eine zweite oder weitere Wohnung in der Stadt innehaben, so-


wie deren nicht dauernd von ihnen getrenntlebende Ehegatten oder Lebens-
partner und die im Haushalt des Inhabers der Zweitwohnung lebenden Kinder 
bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres, haben, sofern sie nach § 1 kurbei-
tragspflichtig sind, einen jährlichen pauschalen Kurbeitrag zu entrichten. 2Als 
zweite oder weitere Wohnung gelten auch Mobilheime, Wohnmobile, Wohn- 
und Campingwägen, die länger als drei Monate im Kalenderjahr nicht oder nur 
unerheblich fortbewegt werden. 


 
(2) 1Der jährliche pauschale Kurbeitrag beträgt 
 


1. für Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr 78,00 € 
2. für Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 6. 
 Lebensjahr bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 39,00 € 
 
2Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind kurbeitragsfrei. 


 
(3) Inhaber von Zweitwohnungen haben Beginn und Ende des Haltens jeder 


Zweitwohnung im Gemeindegebiet sowie Veränderungen, die eine Auswirkung 
auf die Festsetzung des pauschalen Jahreskurbeitrags haben, der Stadt inner-
halb eines Monats nach Beginn und Ende in Textform anzuzeigen. 


 
(4) 1Die Beitragspflicht für den pauschalen Kurbeitrag entsteht jeweils am 1. Ja-


nuar. Tritt die Beitragspflicht erst nach dem 1. Januar ein, so entsteht die Bei-
tragspflicht mit dem ersten Tag des auf diesen Zeitpunkt folgenden Monats. 
2Die Beitragspflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 nicht mehr vorliegen. 
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(5) 1Der pauschale Kurbeitrag wird erstmals einen Monat nach Bekanntgabe des 


Beitragsbescheids zur Zahlung fällig. 2Bis zur Bekanntgabe eines neuen Bei-
tragsbescheides ist der pauschale Kurbeitrag jeweils zum 15. Dezember eines 
jeden Jahres fällig. 3Endet die Beitragspflicht, so ist der zu viel gezahlte Beitrag 
zu erstatten. 


 
(6) 1Die Stadt kann zur Feststellung der Kurbeitragspflicht verlangen, dass Inhaber 


von Zweitwohnungen ihr über die Benutzung der Zweitwohnung Auskunft ge-
ben. 2Weist eine nach Abs. 1 vom Pauschalbeitrag erfasste Person nach, dass 
sie sich im Veranlagungszeitraum nicht zu Kur- und Erholungszwecken in der 
Stadt aufgehalten hat, wird ihr der Pauschalbeitrag zurückerstattet.“ 


 
5. § 8 erhält folgende Fassung: 


 
„ § 8 


Datenschutz 
 
Die im Rahmen der Einhebung des Kurbeitrags verarbeiteten Daten dürfen zu kei-
nem anderen Zweck als zur Einhebung des Kurbeitrags verwendet werden.“ 


 
6. § 9 wird ersatzlos gestrichen. 
 
7. Der bisherige § 10 wird zum neuen § 9. 
 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 03.12.2024 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Stadt Viechtach 
Stadtkasse 
Gz. 2.3/9512/141557 
 
 
 
 


Öffentliche Zustellung gemäß Artikel 15 des Bayerischen Verwaltungs-
zustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) 
 
 
Zustellungsbehörde 
Stadt Viechtach, Mönchshofstraße 31, 94234 Viechtach 
 
 
Zustellungsadressat 
Herr Mariusz Robert Komorowski, 
letzte bekannte Anschrift: Waldschmidtstraße 2, 94234 Viechtach 
 
 
Hiermit wird gemäß Anordnung des ersten Bürgermeisters vom 26.11.2024 durch öffentliche 
Bekanntmachung nach Art. 15 VwZVG öffentlich zugestellt: 
 


1 Mahnung vom 22.11.2024, Pk.Nr. 21-0024-58 
 
an Herrn Mariusz Robert Komorowski, letzte bekannte Anschrift: Waldschmidtstraße 2, 
94234 Viechtach. 
 
Die Zustellung der Mahnung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung, da diese auf andere 
Weise nicht ausführbar ist. 
 
Die Mahnung kann vom Betroffenen gegen Vorlage eines gültigen Ausweisdokumentes wäh-
rend der üblichen Dienstzeiten in der Stadtkasse, Zimmer 12, abgeholt bzw. eingesehen 
werden. 
 
Die Mahnung gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung zwei Wochen ver-
gangen sind. (Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG). 
 
Mit dieser öffentlichen Zustellung werden die Voraussetzungen für das Vollstreckungsver-
fahren erfüllt. 
 
Viechtach, 26.11.2024 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Wittmann 
erster Bürgermeister 
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I. Der Stadtrat der Stadt Viechtach hat in seiner Sitzung am 27.04.2020 folgende Haus-
haltssatzung beschlossen: 


 
 


Haushaltssatzung 
der Stadt Viechtach, 


Landkreis Regen, 
für das Haushaltsjahr 2020 


 
 
Aufgrund Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Stadtrat der Stadt Viechtach 
folgende Haushaltssatzung: 
 
 


§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit fest-
gesetzt; er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 23.048.000 € 
 
und im 
 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 8.758.000 € 
 
ab. 
 
 


§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen wird auf 4.547.000 € festgesetzt. 
 
 


§ 3 
 


Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 
3.613.000 € festgesetzt. 
 
 


§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 3.841.000 € festgesetzt. 
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§ 5 


 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 09.06.2020 
STADT VIECHTACH 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
 
 


Hinweis zu den Steuersätzen (Hebesätzen) der Gemeindesteuern 
 
Die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer 
erfolgte durch die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze bei den Realsteuern 
(Hebesatzsatzung) vom 03.03.2015, zuletzt geändert durch Satzung vom 12.02.2016. 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) betragen seit dem 01.01.2017 
 
Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 360 v. H. 
 
Grundsteuer für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) 360 v. H. 
 
Gewerbesteuer 360 v. H. 
 
 
Durch die Satzung zur Änderung der Hebesatzsatzung vom 27.04.2020 wurden die 
Steuersätze (Hebesätze) zum 01.01.2021 wie folgt neu festgesetzt: 
 
Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 390 v. H. 
 
Grundsteuer für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) 390 v. H. 
 
Gewerbesteuer 390 v. H. 


 
 
II. Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom 11.05.2020 


(Az. 20-941) rechtsaufsichtlich behandelt. 
 
In der Haushaltssatzung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.547.000 € festgesetzt 
worden. Hierbei entfällt für einen Teilbetrag von 506.000 € eine neuerliche rechtsauf-
sichtliche Genehmigung als nicht beanspruchter Teil der Kreditaufnahme für das Haus-
haltsjahr 2019 (Art. 71 Abs. 3 GO). Für den verbleibenden Teilbetrag von 4.041.000 € 
wurde die rechtsaufsichtliche Genehmigung nach Art. 71 Abs. 2 Satz 1 GO erteilt. 
 
Für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.613.000 € ist eine 
rechtsaufsichtliche Genehmigung nach Art. 67 Abs. 4 GO nicht erforderlich, da in den 
Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, Kreditaufnahmen nicht geplant sind. 
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III. Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen Sitzung festgestellt, dass in der vom Stadtrat am 


27.04.2020 beschlossenen Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite vertauscht wurden. Der Stadtrat 
hat durch Beschluss vom 08.06.2020 diese offenbare Unrichtigkeit berichtigt (der Ge-
samtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in § 3 beträgt richtigerweise 3.613.000 €, 
der Höchstbetrag der Kassenkredite in § 4 richtigerweise 3.841.000 €). 


 
 
IV. Die Haushaltssatzung vom 09.06.2020 mit ihren Anlagen (= Haushaltsplan mit seinen 


Anlagen) wird bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung 
Rathaus der Stadt Viechtach (Zimmer Nr. 9) während der allgemeinen Dienststunden 
zur Einsichtnahme öffentlich zugänglich gemacht. Zusätzlich ist die Haushaltssatzung 
mit ihren Anlagen auf der Internetseite der Stadt Viechtach (www.viechtach.de) unter 
Bürger / Stadtrat / Haushalt 2020 veröffentlicht. 
 
 
Viechtach, 09.06.2020 
STADT VIECHTACH 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Bekanntmachungshinweis 
 
Die Stadt Viechtach ist kraft des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) Mit-
gliedsgemeinde des Schulverbandes Mittelschule Viechtach,1 der Träger des Schulaufwands 
der Mittelschule Viechtach ist. 
 
Nach Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist 
die Stadt Viechtach darauf hin, dass die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes 
Mittelschule Viechtach in ihrer Sitzung am 10.03.2020 die nachfolgende Haushaltssatzung 
beschlossen hat. 
 
Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom 11.05.2020 (Az. 
20-941) rechtsaufsichtlich behandelt. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungs-
pflichtigen Bestandteile. 
 
Die Haushaltssatzung wurde am 14.05.2020 ausgefertigt und am 18.05.2020 im Amtsblatt 
Nr. 11 für den Landkreis Regen bekanntgemacht. Sie tritt mit Wirkung vom 01.01.2020 in 
Kraft. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen (= Haushaltsplan mit seinen Anlagen) wurde bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des 
Schulverbandes (Rathaus der Stadt Viechtach, Zimmer Nr. 9) während der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich zugänglich gemacht. Zusätzlich wurde die Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen auf der Internetseite der Stadt Viechtach (www.viechtach.de) 
unter Bürger / Stadtrat / Haushalt 2020 veröffentlicht. Hierauf wurde in der Bekanntmachung 
im Amtsblatt für den Landkreis Regen hingewiesen. 
 
 


Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Mittelschule Viechtach, 


Landkreis Regen, 
für das Haushaltsjahr 2020 


 
 
Aufgrund Art. 8 Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) in 
Verbindung mit Art. 40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Schulverbandsversammlung des 
Schulverbandes Mittelschule Viechtach folgende Haushaltssatzung: 
 
 


§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 838.000 € 
 
und im 
 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 187.000 € 
 
ab. 


                                                           
1 Der Sprengel der Mittelschule Viechtach umfasst hinsichtlich der Stadt Viechtach das Gebiet der 
Stadt Viechtach ohne die Ortsteile Heinzlhof, Höllenstein, Kastlmühle und Nebenweg. 



https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BaySchFG-8

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKommZG-40

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGO-63
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§ 2 


 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorge-
sehen. 
 
 


§ 3 
 


Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 


§ 4 
 
(1) Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzie-
rung von Ausgaben des Schulverbandes wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 660.800 € fest-
gesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitgliedsgemeinden des Schulver-
bandes umgelegt (Schulverbandsumlage). 
 
(2) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl 
nach dem Stand vom 01. Oktober 2019 auf 236 Verbandsschüler festgesetzt. Die Schul-
verbandsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.800 € festgesetzt. 
 
(3) Die Schulverbandsumlage ist mit einem Viertel ihres Jahresbetrags am 25. jeden ers-
ten Quartalmonats fällig. Die Schulverbandsumlage im folgenden Jahr wird in Höhe der im 
abgelaufenen Jahr festgesetzten Vierteljahresbeträge vorläufig erhoben, wenn die Haus-
haltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht erlassen ist (Art. 9 BaySchFG, Art. 
42 KommZG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 3 des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes 
(BayFAG)). 
 
 


§ 5 
 


Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 139.000 € festgesetzt. 
 
 


§ 6 
 


Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 14.05.2020 
SCHULVERBAND MITTELSCHULE VIECHTACH 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachungshinweis 
 
Die Stadt Viechtach ist kraft des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) Mit-
gliedsgemeinde des Schulverbandes Mittelschule Bad Kötzting,1 der Träger des Schulauf-
wands der Karl-Peter-Obermaier-Mittelschule Bad Kötzting ist. 
 
Nach Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist 
die Stadt Viechtach darauf hin, dass die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes 
Mittelschule Bad Kötzting in ihrer Sitzung am 08.04.2020 die nachfolgende Haushaltssat-
zung beschlossen hat. 
 
Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Cham vom 05.05.2020 
(Komm1-941.53 (2020)) rechtsaufsichtlich behandelt. Die Haushaltssatzung enthält keine 
genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
Die Haushaltssatzung wurde am 20.05.2020 durch Aushang bekanntgemacht. Zudem wurde 
die Haushaltssatzung am 28.05.2020 im Amtsblatt Nr. 18 für den Landkreis Cham veröffent-
licht. 
 
Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine Wo-
che lang bei der Geschäftsstelle des Schulverbands Mittelschule Bad Kötzting in 93466 
Chamerau, Kindergartenweg 3, Zimmer 6 während der allgemeinen Dienststunden zur Ein-
sichtnahme öffentlich aus. 
 
 


Haushaltssatzung des Schulverbandes Mittelschule Bad Kötzting 
für das Haushaltsjahr 2020 


 
 
Aufgrund des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) und 
Art. 40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 63 ff. 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) hat die Schulverbandsversammlung 
des Schulverbandes Mittelschule Bad Kötzting in ihrer öffentlichen Sitzung am 08.04.2020 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen, die hiermit gem. Art. 9 
Abs. 1 Satz 2 BaySchFG und 40 ff. KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO amtlich bekannt ge-
macht wird: 
 
 


§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird wie folgt festge-
setzt: 
 
er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 665.833 € 
 
 im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 125.500 € 
 
 


§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorge-
sehen. 


                                                           
1 Der Sprengel der Karl-Peter-Obermaier-Mittelschule Bad Kötzting umfasst hinsichtlich der Stadt 
Viechtach die Ortsteile Heinzlhof, Höllenstein, Kastlmühle und Nebenweg. 
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§ 3 


 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 


§ 4 
 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 506.805 € festge-
setzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder der Schulverbände umgelegt 
(Verwaltungsumlage). 
 
Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 01.10.2019 auf 299 Verbandsschüler für den Schulverband Bad Kötzting fest-
gesetzt. 
 
Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.695,00 € festgesetzt. 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 


§ 5 
 


Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 50.000 EUR festgesetzt. 
 
 


§ 6 
 


Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 


§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
 
Chamerau, 20.05.2020 
Schulverband Mittelschule Bad Kötzting 
 
 
gez. 
Stefan Baumgartner 
Schulverbandsvorsitzender 







Aktenzeichen 941-2020, Vorgang 004335, Dok-Nr. 079715 


Bekanntmachungshinweis 
 
Die Stadt Viechtach ist gemäß § 2 der Satzung für den Zweckverband Industriegebiet 
REICHSDORF NORD (Verbandssatzung) vom 16.12.2011, zuletzt geändert durch Satzung 
vom 25.03.2019 Mitgliedsgemeinde des Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF 
NORD. Aufgabe des Zweckverbandes ist nach § 2 Abs. 1 der Verbandssatzung, das ge-
meinsame Industriegebiet Reichsdorf Nord zu entwickeln und zu erschließen, die Grund-
stücksverfügbarkeit sicherzustellen sowie das Gebiet zu vermarkten. 
 
Nach Art. 21 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist 
die Stadt Viechtach darauf hin, dass die Verbandsversammlung des Zweckverbandes In-
dustriegebiet REICHSDORF NORD in ihrer Sitzung am 10.03.2020 die nachfolgende Haus-
haltssatzung beschlossen hat. 
 
Die Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Regen vom 11.05.2020 (Az. 
20-941) rechtsaufsichtlich behandelt. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungs-
pflichtigen Bestandteile. 
 
Die Haushaltssatzung wurde am 14.05.2020 ausgefertigt und am 05.06.2020 im Amtsblatt 
Nr. 12 für den Landkreis Regen bekanntgemacht. Sie tritt mit Wirkung vom 01.01.2020 in 
Kraft. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen (= Haushaltsplan mit seinen Anlagen) wurde bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des 
Schulverbandes (Rathaus der Stadt Viechtach, Zimmer Nr. 9) während der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich zugänglich gemacht. Zusätzlich wurde die Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen auf der Internetseite der Stadt Viechtach (www.viechtach.de) 
unter Bürger / Stadtrat / Haushalt 2020 veröffentlicht. Hierauf wurde in der Bekanntmachung 
im Amtsblatt für den Landkreis Regen hingewiesen. 
 
 


Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF NORD, 


Landkreis Regen, 
für das Haushaltsjahr 2020 


 
 
Aufgrund Art. 40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Ver-
bindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Industriegebiet REICHSDORF NORD folgende Haushaltssatzung: 
 
 


§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 157.000 € 
 
und im 
 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 863.000 € 
 
ab. 
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§ 2 


 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
festgesetzt. 
 
 


§ 3 
 


Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 


§ 4 
 
Eine Verbandsumlage gemäß § 18 Abs. 4 der Verbandssatzung gegenüber der Stadt 
Viechtach wird nicht festgesetzt. 
 
 


§ 5 
 


Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 26.000 € festgesetzt. 
 
 


§ 6 
 


Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 14.05.2020 
ZWECKVERBAND INDUSTRIEGEBIET REICHSDORF NORD 
 
 
gez. 
Herbert Preuß 
Verbandsvorsitzender 







 


Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung 
 


Vom 09.06.2020 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 20a und Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 
und Art. 11 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Entschädigungssatzung 


 
Die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen (Entschädigungs-
satzung - EntschS) vom 16.05.2014, zuletzt geändert durch Satzung vom 14.05.2020, 
wird wie folgt geändert: 
 
Nach § 2a wird folgender § 2b neu eingefügt: 
 


„§ 2b 
Entschädigung besonderer Ehrenämter 


 
(1) 1Die in besonderen Ehrenämtern tätigen Personen, die keine Mitglieder des Stadtra-


tes sind, erhalten eine angemessene Entschädigung. 2Diese beträgt für 
 


a) den Seniorenbeauftragten 40,00 Euro monatlich 
 
(2) Die in Abs. 1 genannten ehrenamtlich tätigen Personen erhalten für auswärtige Tä-


tigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen Rei-
sekostengesetzes.“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 09.06.2020 
STADT VIECHTACH 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 







Az. 0280, Dok-Nr. 073491 


Satzung zur Änderung der Freibadgebührensatzung 
 


Vom 09.06.2020 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Freibadgebührensatzung 


 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibads der 
Stadt Viechtach (Freibadgebührensatzung - FBGS) vom 03.03.2015, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 05.11.2019 wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 2 Abs. 1 Alternative b) wird nach dem Wort „Ehrenamtskarte“ ein Komma 


und folgender Text eingefügt: 
 


„Inhaber der Jugendleiter-Card (Juleica)“ 
 
2. § 3 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 3 


Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld 
 
(1) Bei den Benutzungsgebühren nach § 2 Abs. 1 Nr. 1.1 bis 3.1 entsteht die 


Gebührenschuld mit dem Durchschreiten der Eingangssperre. 
 
(2) Bei den Benutzungsgebühren nach § 1 Abs. 1 Nr. 3.2 entsteht die Gebüh-


renschuld mit dem Erwerb. 
 
(3) Bei den sonstigen Gebühren nach § 2 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld 


mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides. 
 
(4) Sämtliche Gebühren sind mit ihrem Entstehen zur Zahlung fällig.“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 09.06.2020 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 







 


 
 


Stadt Viechtach 
Az. 4233-01 
Dok-Nr. 079742 
 
 
 
 
3. Änderung der Entgeltordnung für die Kindertageseinrichtung „Kindergarten St. 
Josef“ der Kindergartenstiftung Viechtach (Entgeltordnung St. Josef) vom 31.03.2015 
in der Fassung des 2. Änderungsbeschlusses vom 06.08.2019 
 
Beschluss des Stadtrates vom 08.06.2020 
 
 
1. Die Entgeltordnung für die Kindertageseinrichtung „Kindergarten St. Josef“ der 


Kindergartenstiftung Viechtach (Entgeltordnung St. Josef) vom 31.03.2015 in der 
Fassung des 2. Änderungsbeschlusses vom 05.08.2019 wird wie folgt geändert: 
 
In § 3 wird folgender Abs. 5 neu angefügt: 
 
„Bei vorübergehender Schließung der Kindertageseinrichtung von mindestens zehn  
aufeinander folgenden üblichen Öffnungstagen werden die vereinnahmten 
Betreuungsentgelte bei der nächsten Entgeltzahlung verrechnet, oder zurückerstattet. 
Satz 1 gilt nicht für die Schließung während der Ferien oder soweit Ersatzlösungen an 
mindestens zehn Tagen pro Monat (z. B. „Notbetreuung“ während des Corona-
Betretungsverbotes gemäß Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Gesundheit und Pflege vom 13.03.2020) in Anspruch genommen werden.“ 


 
2. Die Änderung tritt rückwirkend zum 16.03.2020 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 09.06.2020 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 







 


 
 


Stadt Viechtach 
Az. 4233-02 
Dok-Nr. 079743 
 
 
 
 
3. Änderung der Entgeltordnung für die Kindertageseinrichtung „Kindergarten 
Sonnen-Blume“ der Stadt Viechtach (Entgeltordnung Sonnen-Blume) vom 31.03.2015 
in der Fassung des 2. Änderungsbeschlusses vom 06.08.2019 
 
Beschluss des Stadtrates vom 09.06.2020 
 
 
1. Die Entgeltordnung für die Kindertageseinrichtung „Kindergarten Sonnen-Blume“ der 


Stadt Viechtach (Entgeltordnung Sonnen-Blume) vom 31.03.2015 in der Fassung des 2. 
Änderungsbeschlusses vom 05.08.2019 wird wie folgt geändert: 
 
In § 3 wird folgender Abs. 5 neu angefügt: 
 
„Bei vorübergehender Schließung der Kindertageseinrichtung von mindestens zehn  
aufeinander folgenden üblichen Öffnungstagen werden die vereinnahmten 
Betreuungsentgelte bei der nächsten Entgeltzahlung verrechnet, oder zurückerstattet. 
Satz 1 gilt nicht für die Schließung während der Ferien oder soweit Ersatzlösungen an 
mindestens zehn Tagen pro Monat (z. B. „Notbetreuung“ während des Corona-
Betretungsverbotes gemäß Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Gesundheit und Pflege vom 13.03.2020) in Anspruch genommen werden.“ 


 
2. Die Änderung tritt rückwirkend zum 16.03.2020 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 09.06.2020 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 







 


 
 


Stadt Viechtach 
Az. 4233-03 
Dok-Nr. 079745 
 
 
 
 
1. Änderung der Änderung der Entgeltordnung für die Kindertageseinrichtung 
„Naturpark- und Waldkindergarten Stadt Viechtach“ (Entgeltordnung Naturpark- und 
Waldkindergarten) vom 31.03.2015 
 
Beschluss des Stadtrates vom 09.06.2020 
 
 
1. Die Entgeltordnung für die Kindertageseinrichtung „Naturpark- und Waldkindergarten 


Stadt Viechtach“ (Entgeltordnung Naturpark- und Waldkindergarten) vom 06.08.2019 
wird wie folgt geändert: 


 
In § 3 wird folgender Abs. 4 neu angefügt: 
 
„Bei vorübergehender Schließung der Kindertageseinrichtung von mindestens zehn  
aufeinander folgenden üblichen Öffnungstagen werden die vereinnahmten 
Betreuungsentgelte bei der nächsten Entgeltzahlung verrechnet, oder zurückerstattet. 
Satz 1 gilt nicht für die Schließung während der Ferien oder soweit Ersatzlösungen an 
mindestens zehn Tagen pro Monat (z. B. „Notbetreuung“ während des Corona-
Betretungsverbotes gemäß Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Gesundheit und Pflege vom 13.03.2020) in Anspruch genommen werden.“ 


 
2. Die Änderung tritt rückwirkend zum 16.03.2020 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 09.06.2020 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 







Änderung der Eintrittspreise für die städtische Minigolfanlage im Dr.-Schellerer-Park 
 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08.06.2020 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Beschluss Nr. 1: 
 
Die mit Stadtratsbeschluss Nr. 416 vom 09.01.2017 festgesetzten Eintrittspreise für 
die Benutzung der Minigolfanlage werden ab sofort um folgende Regelung ergänzt: 
 


Inhaber der Jugendleiter-Card (Juleica) 2,50 € 


 
 
Beschluss Nr. 2: 
 
Der Stadtrat setzt ab der Spielsaison 2021 folgende Eintrittspreise für die Benutzung 
der städtischen Minigolfanlage fest: 
 


Erwachsene 4,00 € 


Jugendliche von 15 bis 17 Jahren, Schwerbehinderte (ab GdB 50), 
Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte, Inhaber der Jugendleiter-
Card (Juleica), Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe (Hilfe 
zum Lebensunterhalt und bei Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung), Personen, die an einem freiwilligen sozialen bzw. 
ökologischen Jahr oder am Bundesfreiwilligendienst teilnehmen, 
Studenten, Personen mit Bayerwald-Card 


3,50 € 


Kinder von 6 bis 14 Jahren 2,50 € 


Gruppen ab 15 Personen 2,50 € je Person 


Kinder bis 5 Jahre Freier Eintritt 


Personen mit Gästekarte der Stadt Viechtach freier Eintritt 
einmalig pro Person 


 
 
Viechtach, 09.06.2020 
STADT VIECHTACH 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Der Stadtrat der Stadt Viechtach gibt sich aufgrund des Art. 45 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 797, BayRS 
2020-1-1-I), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 637) geän-
dert worden ist, folgende Geschäftsordnung: 
 
 


A. Die Stadtorgane und ihre Aufgaben 
 
 


I. Der Stadtrat 
 
 


§ 1 
Zuständigkeit im Allgemeinen 


 
(1) Der Stadtrat beschließt über alle Angelegenheiten des eigenen und des übertragenen Wir-


kungskreises, soweit sie nicht ausdrücklich beschließenden Ausschüssen übertragen sind 
oder aufgrund Gesetz bzw. Übertragung durch den Stadtrat in die Zuständigkeit des ersten 
Bürgermeisters oder der ersten Bürgermeisterin fallen. 


 
(2) 1Der Stadtrat überträgt die in § 8 genannten Angelegenheiten vorberatenden Ausschüssen 


zur Vorbereitung der Stadtratsentscheidungen und die in § 9 genannten Angelegenheiten 
beschließenden Ausschüssen zur selbstständigen Erledigung. 2Er kann sich die Behand-
lung und Entscheidung im Einzelfall vorbehalten, wenn das die Bedeutung der Angelegen-
heit erfordert. 


 
 


§ 2 
Aufgabenbereich des Stadtrats 


 
Der Stadtrat ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 
1. die Beschlussfassung zu Bestands- oder Gebietsänderungen der Stadt und zu Änderungen 


des Namens der Stadt oder eines Stadtteils (Art. 2 und 11 GO), 
 
2. die Entscheidung über Ehrungen, insbesondere die Verleihung und die Aberkennung des 


Ehrenbürgerrechts (Art. 16 GO), 
 
3. die Bildung und die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die Zuteilung der Aufgaben 


an diese (Art. 32, 33 GO), 
 
4. die Aufstellung von Richtlinien für laufende Angelegenheiten nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 


GO, 
 
5. die Verteilung der Geschäfte unter die Stadtratsmitglieder (Art. 46 Abs. 1 Satz 2 GO), 
 
6. die Wahlen (Art. 51 Abs. 3 und 4 GO), 
 
7. die Beschlussfassung über Angelegenheiten, zu deren Erledigung die Stadt der Genehmi-


gung bedarf (z.B. aufgrund haushaltsrechtlicher Bestimmungen der GO oder Genehmi-
gungsvorbehalte nach KAG, BauGB, KommZG), 


 
8. den Erlass, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen, 
 
9. die Beschlussfassung über die allgemeine Regelung der Bezüge der Stadtbediensteten 


(z.B. Grundsatzentscheidungen bzgl. Gewährung einer Arbeitsmarktzulage, Verkürzung 
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von Stufenlaufzeiten) und über beamten-, besoldungs-, versorgungs- und disziplinarrecht-
liche Angelegenheiten der Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen und der berufsmäßigen 
Stadtratsmitglieder, soweit nicht das Gesetz über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeam-
tinnen oder das Bayerische Disziplinargesetz etwas anderes bestimmen, 


 
10. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und über die Nachtragshaushaltssatzun-


gen (Art. 65 und 68 GO), 
 
11. die Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 70 GO), 
 
12. die Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe sowie 


die Beschlussfassung über die Entlastung (Art. 102 GO), 
 
13. die Entscheidungen im Sinne von Art. 96 Abs. 1 Satz 1 GO über gemeindliche Unterneh-


men (z.B. Errichtung, Übernahme, Erweiterung, Beteiligung), 
 
14. die hinsichtlich der Eigenbetriebe dem Stadtrat im Übrigen gesetzlich vorbehaltenen Ange-


legenheiten (Art. 88 GO), 
 
15. die Bestellung und die Abberufung des Datenschutzbeauftragten, 
 
16. die Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens (Art. 18a Abs. 8 GO) und 


die Durchführung eines Bürgerentscheids (Art. 18a Abs. 2, Abs. 10 GO), 
 
17. die allgemeine Festsetzung von Gebühren, Tarifen und Entgelten, 
 
18. die Entscheidung über Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung an 


eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung der Beamten und Beamtinnen ab 
Besoldungsgruppe A 9, soweit diese Befugnisse nicht auf einen Ausschuss übertragen 
sind, 


 
19. die Entscheidung über Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorübergehende Übertra-


gung einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an einen Dritten, 
Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung der Arbeitnehmer ab Entgelt-
gruppe 9a des TVöD oder ab einem entsprechenden Entgelt, soweit diese Befugnisse nicht 
auf einen Ausschuss übertragen sind, 


 
20. die Entscheidung über Altersteilzeit der Stadtbediensteten, 
 
21. die Beschlussfassung über die Beteiligung an Zweckverbänden und, soweit hoheitliche Be-


fugnisse übertragen werden, über den Abschluss von Zweckvereinbarungen, 
 
22. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlicher Planungen, z. B. der Bauleitplanung, 


der Ortsplanung, der Landschaftsplanung und der Regional- und Landesplanung, der Ge-
wässerplanung und übergreifender Planungen und Projekte, 


 
23. die Namensgebung für Straßen, Schulen und sonstige öffentliche Einrichtungen, 
 
24. der Vorschlag, die Entsendung und die Abberufung von Vertretern der Stadt in andere Or-


ganisationen und Einrichtungen, 
 
25. die Beschlussfassung über die Vereinbarung einer kommunalen Partnerschaft, 
 
26. die grundsätzlichen Angelegenheiten gemeindlich verwalteter Stiftungen, insbesondere Än-


derungen des Stiftungszwecks, 
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27. die Angelegenheiten der Sparkassen, soweit die Stadt als Träger zur Mitwirkung betroffen 
ist, 


 
28. den Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen, 
 
29. die Personalentscheidungen, zu denen die Stadt in sonstiger Weise berufen ist, z. B. Be-


stätigung der Feuerwehrkommandanten, Vorschlag von Schöffen usw. 
 
30. den grundsätzlichen Fragen der Volksfestorganisation und der Vergabe an den Festwirt, 


 
31. die Ausübung von Vorkaufsrechten, 


 
32. Genehmigungen nach § 145 BauGB i. V. m. § 144 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, jedoch ausschließ-


lich für die Beseitigung von Anlagen. 
 
 


II. Die Stadtratsmitglieder 
 
 


§ 3 
Rechtsstellung der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder, Befugnisse 


 
(1) Stadtratsmitglieder üben ihre Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das 


öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung aus und sind an Aufträge nicht gebunden. 
 
(2) Für die allgemeine Rechtsstellung der Stadtratsmitglieder (Teilnahmepflicht, Sorgfalts- und 


Verschwiegenheitspflicht, Geheimhaltungspflicht, Ausschluss wegen persönlicher Beteili-
gung, Geltendmachung von Ansprüchen Dritter, Ablehnung, Niederlegung und Verlust des 
Amtes) gelten die Art. 48 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 bis 3, Art. 56a, Art. 49, 50, 48 Abs. 3 GO 
sowie Art. 47 bis Art. 49 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz. 


 
(3) Der Stadtrat kann zur Vorbereitung seiner Entscheidungen durch besonderen Beschluss 


einzelnen seiner Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete zur Bearbeitung zuteilen und sie 
insoweit mit der Überwachung der städtischen Verwaltungstätigkeit betrauen (Art. 46 Abs. 
1 Satz 2, Art. 30 Abs. 3 GO). 


 
(4) Zur Ausübung von Verwaltungsbefugnissen sind Stadtratsmitglieder nur berechtigt, soweit 


ihnen der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin im Rahmen der Geschäfts-
verteilung nach Anhörung der weiteren Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen einzelne 
seiner Befugnisse (§§ 12 bis 16) überträgt (Art. 39 Abs. 2 GO). 


 
(5) 1Stadtratsmitglieder, die eine Tätigkeit nach Absatz 3 oder 4 ausüben, haben ein Recht auf 


Akteneinsicht innerhalb ihres Aufgabenbereichs. 2Zur Vorbereitung von Tagesordnungs-
punkten der nächsten Sitzung erhält jedes Stadtratsmitglied nach vorheriger Terminverein-
barung das Recht zur Einsicht in die entscheidungserheblichen Unterlagen, sofern Gründe 
der Geheimhaltung nicht entgegenstehen. 3Im Übrigen haben Stadtratsmitglieder ein Recht 
auf Akteneinsicht, wenn sie vom Stadtrat durch Beschluss mit der Einsichtnahme beauftragt 
werden. 4Das Verlangen zur Akteneinsicht ist gegenüber dem ersten Bürgermeister oder 
der ersten Bürgermeisterin geltend zu machen. 
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§ 4 
Umgang mit Dokumenten und elektronischen Medien 


 
(1) 1Der Verschwiegenheitspflicht unterfallende schriftliche und elektronische Dokumente sind 


so aufzubewahren, dass sie dem unbefugten Zugriff Dritter entzogen sind. 2Im Umgang mit 
solchen Dokumenten beachten die Stadtratsmitglieder Geheimhaltungsinteressen und den 
Datenschutz. 3Werden diese Dokumente für die Tätigkeit als Stadtratsmitglied nicht mehr 
benötigt, sind sie zurückzugeben oder datenschutzkonform zu vernichten bzw. zu löschen. 


 
(2) 1Beschlussvorlagen sind interne Ausarbeitungen der Verwaltung für den Stadtrat. 2Eine 


Veröffentlichung der Beschlussvorlagen und weiterer Sitzungsunterlagen durch Stadtrats-
mitglieder ist nur zulässig, wenn der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin und 
der Stadtrat unter Berücksichtigung des Datenschutzes zugestimmt haben und die Unter-
lagen nur Tatsachen enthalten, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Ge-
heimhaltung bedürfen. 3Die Veröffentlichung von Beschlussvorlagen und weiteren Sit-
zungsunterlagen zu nichtöffentlichen Sitzungen ist nicht zulässig. 


 
(3) Die Stadtratsmitglieder, die über die technischen Voraussetzungen zum Versenden und 


Empfangen elektronischer Post verfügen, können dem ersten Bürgermeister oder der ers-
ten Bürgermeisterin schriftlich eine elektronische Adresse mitteilen, an die Einladungen im 
Sinne des § 25 übersandt bzw. von der Anträge im Sinne des § 26 versandt werden. 


 
(4) 1Die Nutzung elektronischer Medien während der Sitzung darf nur erfolgen, soweit durch 


sie eine aktive Sitzungsteilnahme nicht gefährdet und der Sitzungsverlauf nicht gestört wird. 
2Für die Fertigung von Ton- und Bildaufnahmen durch Stadtratsmitglieder gelten § 21 Abs. 
2 Sätze 3 und 4 entsprechend. 


 
 


§ 5 
Fraktionen, Ausschussgemeinschaften 


 
(1) 1Stadtratsmitglieder können sich zur Erreichung gemeinsamer Ziele zu Fraktionen zusam-


menschließen. 2Eine Fraktion muss mindestens zwei Mitglieder haben. 3Die Bildung und 
Bezeichnung der Fraktionen sowie deren Sprecher oder Sprecherin  und ihre Stellvertre-
tung sind der ersten Bürgermeisterin oder dem ersten Bürgermeister mitzuteilen; diese oder 
dieser unterrichtet den Stadtrat. 4Satz 3 gilt entsprechend für während der Wahlzeit eintre-
tende Änderungen des Stärkeverhältnisses der Fraktionen und Gruppen (Art. 33 Abs. 3 
GO). 


 
(2) 1Einzelne Stadtratsmitglieder und kleine Gruppen, die aufgrund ihrer eigenen Stärke keine 


Vertretung in den Ausschüssen erreichen würden, können sich zur Entsendung gemeinsa-
mer Vertreter in die Ausschüsse zusammenschließen (Ausschussgemeinschaften; Art. 33 
Abs. 1 Satz 5 GO). ²Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 


 
 


§ 6 
entfällt 


 
 


III. Die Ausschüsse 
 
 


1. Allgemeines 
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§ 7 


Bildung, Vorsitz, Auflösung 
 
(1) 1Der Stadtrat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben folgende ständige 


Ausschüsse: 
 


a) den Hauptausschuss, bestehend aus dem oder der Vorsitzenden und acht ehrenamt-
lichen Stadtratsmitgliedern; der Hauptausschuss bildet zugleich den Ferienausschuss 
nach Art. 32 Abs. 4 Satz 2 GO, 


 
b) den Bauausschuss, bestehend aus dem oder der Vorsitzenden und acht ehrenamtli-


chen Stadtratsmitgliedern, 
 


c) den Kultur-, Vereins- und Sportausschuss, bestehend aus dem oder der Vorsitzenden 
und acht ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern 


 
 


d) und den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus dem oder der Vorsitzenden 
und fünf weiteren Mitgliedern des Stadtrats.) 


 
2In diesen Ausschüssen sind die den Stadtrat bildenden Fraktionen und Gruppen unter Be-
rücksichtigung von Ausschussgemeinschaften gemäß ihren Vorschlägen nach dem Ver-
hältnis ihrer Stärke vertreten (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 GO); als Gruppe im Sinne dieser Vor-
schrift gelten auch einzelne Ratsmitglieder, die keiner Fraktion, Gruppe oder Ausschussge-
meinschaft angehören. 3Die Sitze werden nach dem Verfahren Hare-Niemeyer verteilt. 4Da-
bei wird die Zahl der Stadtratssitze jeder Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft 
mit der Zahl der zu vergebenden Ausschusssitze multipliziert und durch die Gesamtzahl 
der Stadtratssitze geteilt. 5Jede Fraktion, Gruppe oder Ausschussgemeinschaft erhält zu-
nächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. 6Die weiteren zu vergebenden 
Sitze sind in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung 
nach Satz 4 ergeben, auf die Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemeinschaften zu ver-
teilen. 7Haben Fraktionen oder Gruppen den gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz, 
so entscheidet die größere Zahl der bei der Stadtratswahl auf die Wahlvorschläge der be-
troffenen Parteien oder Wählergruppen abgegebenen Stimmen; bei Beteiligung einer Aus-
schussgemeinschaft entscheidet das Los. 8Wird durch den Austritt oder Übertritt von Stadt-
ratsmitgliedern das ursprüngliche Stärkeverhältnis der im Stadtrat vertretenen Fraktionen 
und Gruppen verändert, so sind diese Änderungen nach den Sätzen 3 bis 6 auszugleichen 
(Art. 33 Abs. 3 Satz 1 GO); haben danach Fraktionen, Gruppen oder Ausschussgemein-
schaften den gleichen Anspruch auf einen Ausschusssitz, so entscheidet das Los. 


 
(2) Für die Mitglieder eines Ausschusses werden für den Fall ihrer Verhinderung je Fraktion, 


Gruppe oder Ausschussgemeinschaft auf deren Vorschlag stellvertretende Mitglieder in ei-
ner bestimmten Reihenfolge namentlich bestellt. 


 
(3) 1Den Vorsitz in den Ausschüssen führt der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeis-


terin, einer seiner oder ihrer Stellvertreter oder ein vom ersten Bürgermeister oder Bürger-
meisterin bestimmtes Stadtratsmitglied (Art. 33 Abs. 2 Satz 1 GO). 2Ist die den Vorsitz über-
nehmende Person bereits Mitglied des Ausschusses, nimmt deren Vertreter für die Dauer 
der Übertragung den Sitz im Ausschuss ein (Art. 33 Abs. 2 Satz 2 GO). 3Den Vorsitz im 
Rechnungsprüfungsausschuss führt ein vom Stadtrat bestimmtes Ausschussmitglied (Art. 
103 Abs. 2 GO). 


 
(4) Der Stadtrat kann Ausschüsse jederzeit auflösen (Art. 32 Abs. 5 GO); das gilt nicht für Aus-


schüsse, die gesetzlich vorgeschrieben sind. 
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2. Aufgaben der Ausschüsse 


 
 


§ 8 
Vorberatende Ausschüsse 


 
(1) 1Vorberatende Ausschüsse haben die Aufgabe, die ihnen übertragenen Gegenstände für 


die Beratung in der Vollversammlung des Stadtrats vorzubereiten und einen Beschlussvor-
schlag zu unterbreiten. 2Berührt eine Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer vorbera-
tender Ausschüsse, können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten. 


 
(2) Es werden folgende vorberatende Ausschüsse mit nachstehendem Aufgabenbereich gebil-


det: 
 


1. Hauptausschuss: 
 


a. Vorbereitung der Haushaltssatzung und der Nachtragshaushaltssatzung ein-
schließlich Anlagen und Bestandteilen. 


 
2. Bauausschuss: 


 
a. Vorberatung von Bauvorhaben, die von der Stadt von grundsätzlicher Bedeutung 


sind. 
 


b. Vorberatung über Maßnahmen der städtebaulichen Entwicklung. 
 
 


§ 9 
Beschließende Ausschüsse 


 
(1) Beschließende Ausschüsse erledigen die ihnen übertragenen Angelegenheiten selbststän-


dig anstelle des Stadtrats. 
 
(2) 1Die Entscheidungen beschließender Ausschüsse stehen unbeschadet Art. 88 GO unter 


dem Vorbehalt der Nachprüfung durch den Stadtrat. 2Eine Nachprüfung muss nach Art. 32 
Abs. 3 GO erfolgen, wenn der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin oder 
dessen oder deren Stellvertreter im Ausschuss, ein Drittel der stimmberechtigten Aus-
schussmitglieder oder ein Viertel der Stadtratsmitglieder die Nachprüfung durch den Stadt-
rat beantragt. 3Der Antrag muss schriftlich, spätestens am siebten Tag nach der Ausschuss-
sitzung beim ersten oder bei der ersten Bürgermeisterin Bürgermeister eingehen. 4Soweit 
Beschlüsse die Rechte Dritter berühren, werden sie erst nach Ablauf einer Frist von einer 
Woche wirksam. 


 
(3) Die beschließenden Ausschüsse haben im Einzelnen folgende Aufgabenbereiche: 
 


1. Ferienausschuss: 
 


a) Erledigung der Angelegenheiten nach Art. 32 Abs. 4 GO während der Ferienzeit 
nach § 23 Abs. 2 Satz 3 
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2. Bauausschuss: 
 


a) Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens und sonstiger Zustimmungen zu Bau-
vorhaben (insbesondere im Rahmen von § 36a BauGB), 


 
b) Entscheidung über Stellplatz-Ablöseverträge nach Art. 47 Abs. 3 Nr. 3 BayBO, 


 
c) Entscheidung über die Durchführung von Vergabeverfahren und die Vergabe von 


Aufträgen der Stadt bis zu einer Wertgrenze von 150.000,00 Euro brutto, 
 


d) grundsätzliche Fragen des Straßenverkehrsrechts, Verkehrsplanungen, 
 


e) Entscheidungen über Widmungen nach Straßen- und Wegerecht, 
 


f) Umlegungsverfahren, Grenzregelungsverfahren, 
 


g) Angelegenheiten des Natur- und Umweltschutzes einschließlich Umweltverträglich-
keitsprüfungen, 


 
h) Entscheidungen in Mobilfunkangelegenheiten, 


 
i) Angelegenheiten der Energieversorgung und -bewirtschaftung, soweit nicht der 


Stadtrat zuständig ist 
 
j) Genehmigungen nach § 145 BauGB i. V. m. § 144 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, jedoch ohne 


die Beseitigung von Anlagen 
 


soweit nicht der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin selbstständig ent-
scheidet.  


 
3. Kultur-, Vereins- und Sportausschuss: 


 
a) Angelegenheiten der Kultur- und Gemeinschaftspflege, der öffentlichen Einrichtun-


gen, Angelegenheiten des Tourismus, Angelegenheiten des Stadtmarketings (je-
doch jeweils ohne Finanz-, Personal- und Bauangelegenheiten), 
 


b) Beratung und Abstimmung über das jährliche Kultur- und Veranstaltungsprogramm 
 


c) Beratung und Beschlussfassung über sämtliche Angelegenheiten des Bürgerfestes 
(z. B. Standvergabe, Musikprogramm, Festlegung des Bierpreises) 


 
d) Beschlussfassung über Vereinszuschüsse bis zu einem Betrag von 7.500 € 


 
(4) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 3 der 


Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht 
bestimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag anzusetzen.  


 
 


§ 10 
Rechnungsprüfungsausschuss 


 
1Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Jahresrechnung und die Jahresabschlüsse der 
Eigenbetriebe (örtliche Rechnungsprüfung, Art. 103 Abs. 1 GO). 
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IV. Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin 


 
 


1. Aufgaben 
 
 


§ 11 
Vorsitz im Stadtrat 


 
(1) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin führt den Vorsitz im Stadtrat (Art. 


36 GO). 2Er oder sie bereitet die Beratungsgegenstände vor und beruft die Sitzungen ein 
(Art. 46 Abs. 2 GO). 3In den Sitzungen leitet er oder sie die Beratung und die Abstimmung, 
handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht aus (Art. 53 Abs. 1 GO). 


 
(2) 1Hält der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin Entscheidungen des Stadtrats 


oder eines beschließenden Ausschusses für rechtswidrig, verständigt er oder sie den Stadt-
rat oder den Ausschuss von seiner oder ihrer Auffassung und setzt den Vollzug vorläufig 
aus. 2Wird die Entscheidung aufrechterhalten, führt er oder sie die Entscheidung der 
Rechtsaufsichtsbehörde herbei (Art. 59 Abs. 2 GO). 


 
 


§ 12 
Leitung der Stadtverwaltung, Allgemeines 


 
(1) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin leitet und verteilt im Rahmen der 


Geschäftsordnung die Geschäfte (Art. 46 Abs. 1 GO). 2Er oder sie kann dabei einzelne 
seiner oder ihrer Befugnisse den weiteren Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, nach 
deren Anhörung auch einem Stadtratsmitglied und in den Angelegenheiten der laufenden 
Verwaltung Bediensteten der Stadt übertragen (Art. 39 Abs. 2 GO). Geschäftsverteilung 
und Befugnisregelung sollen übereinstimmen. 


 
(2) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin vollzieht die Beschlüsse des Stadt-


rats und seiner Ausschüsse (Art. 36 GO). 2Über Hinderungsgründe unterrichtet er oder sie 
den Stadtrat oder den Ausschuss unverzüglich. 


 
(3) Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin führt die Dienstaufsicht über die 


Stadtbediensteten und übt die Befugnisse des Dienstvorgesetzten gegenüber den Stadtbe-
amten und Stadtbeamtinnen aus (Art. 37 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 GO). 2Art. 88 Abs. 3 Satz 3 
GO bleibt unberührt. 


 
(4) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin verpflichtet die weiteren Bürger-


meister und Bürgermeisterinnen schriftlich, alle Angelegenheiten geheim zu halten, die im 
Interesse der Sicherheit oder anderer wichtiger Belange der Bundesrepublik oder eines ih-
rer Länder Unbefugten nicht bekannt werden dürfen. 2In gleicher Weise verpflichtet er oder 
sie Stadtratsmitglieder und Stadtbedienstete, bevor sie mit derartigen Angelegenheiten be-
fasst werden (Art. 56a GO). 


 
 


§ 13 
Einzelne Aufgaben 


 
(1) Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin erledigt in eigener Zuständigkeit 
 


1. die laufenden Angelegenheiten, die für die Stadt keine grundsätzliche Bedeutung haben 
und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO), 
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2. die den Gemeinden durch ein Bundesgesetz oder auf Grund eines Bundesgesetzes 


übertragenen hoheitlichen Aufgaben in Angelegenheiten der Verteidigung einschließlich 
des Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevölkerung, soweit nicht für haus-
halts- oder personalrechtliche Entscheidungen der Stadtrat zuständig ist (Art. 37 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 GO), 


 
3. die Angelegenheiten, die im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik oder eines ihrer 


Länder geheim zu halten sind (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO), 
 


4. die ihm vom Stadtrat nach Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO übertragenen Angelegenheiten, 
 


5. die Entscheidung über die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zuwei-
sung an eine Einrichtung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von Beamten und Be-
amtinnen bis zur Besoldungsgruppe A 8 (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO), 


 
6. die Entscheidung über die Einstellung, Höhergruppierung (nicht nur vorübergehende 


Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit), Abordnung, Versetzung, Zuweisung an ei-
nen Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung und Entlassung von Arbeitneh-
mern und Arbeitnehmerinnen bis zur Entgeltgruppe 8 des TVöD oder bis zu einem ent-
sprechenden Entgelt (Art. 43 Abs. 2 Satz 1 GO), 
 


7. die vorübergehende Übertragung einer höher zu bewertenden Tätigkeit auf einen Arbeit-
nehmer oder eine Arbeitnehmerin im Geltungsbereich des TVöD oder eines entspre-
chenden Tarifvertrags, 


 
8. dringliche Anordnungen und unaufschiebbare Geschäfte (Art. 37 Abs. 3 GO), 


 
9. die Aufgaben als Vorsitzender des Verwaltungsrats selbstständiger Kommunalunterneh-


men des öffentlichen Rechts (Art. 90 Abs. 3 Satz 2 GO), 
 


10. die Vertretung der Stadt in Unternehmen in Privatrechtsform (Art. 93 Abs. 1 GO). 
 
(2) Zu den Aufgaben des ersten Bürgermeisters oder der ersten Bürgermeisterin gehören ins-


besondere auch: 
 


1. in Personalangelegenheiten der Stadtbediensteten: 
 


a) der Vollzug zwingender gesetzlicher oder tarifrechtlicher Vorschriften sowie etwai-
ger Grundsatzbeschlüsse des Stadtrats, 


 
b) Entscheidungen im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten. 


 
 


2. in allen Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen für die Stadt: 
 


a) die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 
 


- im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien des 
Stadtrats, in denen die Leistungen nach Voraussetzung und Höhe festgelegt 
sind, 


 
- im Übrigen bis zu einem Betrag von 50.000,00 Euro im Einzelfall, 
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b) der Erlass, die Niederschlagung, die Stundung und die Aussetzung der Vollziehung 
von Abgaben, insbesondere von Steuern, Beiträgen und Gebühren sowie von sons-
tigen Forderungen bis zu folgenden Beträgen im Einzelfall: 


 
- Erlass 5.000,00 Euro 
- Niederschlagung 25.000,00 Euro 
- Stundung 50.000,00 Euro bis zu einem Jahr 
- Stundung 25.000,00 Euro über einem Jahr  
- Aussetzung der Vollziehung 25.000,00 Euro 


 
c) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 


25.000,00 Euro und über außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 
15.000,00 Euro im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewähr-
leistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO), 


 
d) Handlungen oder Unterlassen jeder Art mit Auswirkungen für die Stadt, insbeson-


dere der Abschluss von Verträgen und sonstiger Rechtsgeschäfte sowie die Wahr-
nehmung von Rechten und Pflichten der Stadt, bis zu einem Betrag oder – falls 
dieser zum Zeitpunkt der Handlung oder des Unterlassens nicht feststeht - einer 
Wertgrenze oder einem geschätzten Auftragswert von 50.000,00 Euro brutto, 


 
e) Nachträge zu Verträgen und Rechtsgeschäften außerhalb der Bewirtschaftungsbe-


fugnis nach Buchst. a (entweder bereits ohne Nachtrag oder erstmalig aufgrund 
Summierung mit Nachträgen), die einzeln oder zusammen die ursprünglich verein-
barte Auftragssumme um nicht mehr als 10 %, insgesamt jedoch nicht mehr als 
25.000 Euro brutto) erhöhen,  


 
f) die Gewährung von Zuschüssen, auch in der Form unentgeltlicher Nutzungsüber-


lassung von Räumen, an Vereine und Verbände bis zu einem Betrag von 5.000,00 
Euro je Einzelfall, 


 
g) die Entscheidung über das Eingehen von überplanmäßigen Verpflichtungsermäch-


tigungen bis zu einem Betrag von 25.000,00 Euro und von außerplanmäßigen Ver-
pflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 15.000,00 Euro, wenn ein drin-
gendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbe-
trag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird (Art. 67 Abs. 5 GO), 


 
h) die Entscheidung über kurzfristige (Laufzeit bis zu einem Jahr) und mittelfristige 


(Laufzeit von mehr als einem und weniger als fünf Jahren) Geldanlagen in Form von 
Einlagen (Tagesgeld, Festgeld, Termineinlagen sowie Sparbriefe) bei Instituten, die 
einer deutschen Sicherungseinrichtung angehören, 


 
i) die Entscheidung über die Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen der beschlos-


senen Haushaltssatzung.  
 


3. in allgemeinen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten: 
 


a) die Behandlung von Rechtsbehelfen einschließlich Abhilfeverfahren, die Abgabe 
von Prozesserklärungen einschließlich Klageerhebung, Einlegung von Rechtsmit-
teln und Abschluss von Vergleichen sowie die Erteilung des Mandats an einen Pro-
zessbevollmächtigten oder eine Prozessbevollmächtigte, wenn die finanzielle Aus-
wirkung auf die Stadt bzw., falls diese nicht bestimmbar ist, der Streitwert voraus-
sichtlich 50.000,00 Euro brutto nicht übersteigt und die Angelegenheit keine grund-
sätzliche Bedeutung hat, 
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b) Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, soweit sie nicht dem Stadtrat 
oder einem Ausschuss vorbehalten sind (§§ 2, 9), insbesondere Staatsangehörig-
keits- und Personenstandswesen, Meldewesen, Wahlrecht und Statistik, Gesund-
heits- und Veterinärwesen, öffentliches Versicherungswesen, Lastenausgleich. 


 
4. in Bauangelegenheiten: 


 
a) die Abgabe der Erklärung der Stadt nach Art. 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 (Genehmigungs-


freistellung) bzw. die Mitteilung nach Art. 58 Abs. 2 Satz 6 BayBO, 
 


b) die Behandlung der Anzeige nach Art. 57 Abs. 5 Satz 2 BayBO (Zustimmung zum 
Gebäudeabbruch), 


 
c) die Erteilung von Negativzeugnissen nach § 28 Abs. 1 Satz 3 BauGB bei Nichtbe-


stehen eines Vorkaufsrechts. 
 
(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist für die Bemessung von Wertgrenzen nach Abs. 2 der 


Zeitraum maßgeblich, für den die rechtliche Bindung bestehen soll; ist dieser Zeitraum nicht 
bestimmbar, so ist der fünffache Jahresbetrag anzusetzen. 


 
(4) Soweit die Aufgaben nach Absätzen 1 Nr. 7 und Absatz 2 nicht unter Art. 37 Abs. 1 Satz 1 


GO fallen, werden sie hiermit dem ersten Bürgermeister oder der ersten Bürgermeisterin 
gemäß Art. 37 Abs. 2 GO zur selbstständigen Erledigung übertragen.  


 
 


§ 14 
Vertretung der Stadt nach außen 


 
(1) Die Befugnis des ersten Bürgermeisters oder der ersten Bürgermeisterin zur Vertretung der 


Stadt nach Außen bei der Abgabe von rechtserheblichen Erklärungen (Art. 38 Abs. 1 GO) 
beschränkt sich auf den Vollzug der einschlägigen Beschlüsse des Stadtrats und der be-
schließenden Ausschüsse, soweit der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin 
nicht gemäß § 13 zum selbstständigen Handeln befugt ist. 


 
(2) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin kann im Rahmen seiner oder ihrer 


Vertretungsbefugnis unter Beachtung des Art. 39 Abs. 2 GO anderen Personen Vollmacht 
zur Vertretung der Stadt erteilen. 


 
 


§ 15 
Abhalten von Bürgerversammlungen 


 
(1) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin beruft mindestens einmal jährlich, 


auf Verlangen des Stadtrats auch öfter, eine Bürgerversammlung ein (Art. 18 Abs. 1 GO). 
2Den Vorsitz in der Versammlung führt der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeis-
terin oder ein von ihm oder ihr bestellte Vertretung. 


 
(2) Auf Antrag von Stadtbürgern und Stadtbürgerinnen nach Art. 18 Abs. 2 GO beruft der erste 


Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin darüber hinaus eine weitere Bürgerversamm-
lung ein, die innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags bei der Stadt stattzu-
finden hat. 
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§ 16 
Sonstige Geschäfte 


 
Die Befugnisse des ersten Bürgermeisters oder der ersten Bürgermeisterin, die außerhalb der 
Gemeindeordnung gesetzlich festgelegt sind (z. B. Wahrnehmung der standesamtlichen Ge-
schäfte, Aufnahme von Nottestamenten usw.), bleiben unberührt. 
 
 


2. Stellvertretung 
 
 


§ 17 
Weitere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, weitere Stellvertretung, Aufgaben 


 
(1) Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin wird im Fall der Verhinderung vom 


zweiten Bürgermeister oder von der zweiten Bürgermeisterin und, wenn dieser ebenfalls 
verhindert ist, vom dritten Bürgermeister oder der dritten Bürgermeisterin vertreten (Art. 39 
Abs. 1 Satz 1 GO). 


 
(2) Für den Fall gleichzeitiger Verhinderung der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen be-


stimmt der Stadtrat aus seiner Mitte gemäß Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GO bei Bedarf die Vorsit-
zenden der im Stadtrat vertretenden Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Größe als weitere 
Stellvertreter. 


 
(3) Der Stellvertreter oder die Stellvertreterin übt im Verhinderungsfall die gesamten gesetzli-


chen und geschäftsordnungsmäßigen Befugnisse des ersten Bürgermeisters oder der ers-
ten Bürgermeisterin aus. 


 
(4) 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn die zu vertretende Person aus tatsächlichen oder 


rechtlichen Gründen, insbesondere wegen Abwesenheit, Urlaub, Krankheit, vorläufiger 
Dienstenthebung oder persönlicher Beteiligung nicht in der Lage ist, ihr Amt auszuüben. 
2Ist die zu vertretende Person bei Abwesenheit gleichwohl dazu in der Lage, die Amtsge-
schäfte auszuüben und bei Bedarf wieder rechtzeitig vor Ort zu sein, liegt ein Fall der Ver-
hinderung nicht vor.  


 
 


V. Ortssprecher 
 
 


§ 18 
Rechtsstellung, Aufgaben 


 
(1) 1Ortssprecher sind ein ehrenamtlich tätige Stadtbürger oder Stadtbürgerinnen mit beraten-


den Aufgaben. 2Sie haben das Recht, an allen Sitzungen des Stadtrats und seiner Aus-
schüsse mit beratender Stimme teilzunehmen und Anträge zu stellen.  


 
(2) Ortssprecher werden zu den Sitzungen eingeladen; § 25 gilt entsprechend. 
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B. Der Geschäftsgang 


 
 


I. Allgemeines 
 
 


§ 19 
Verantwortung für den Geschäftsgang 


 
(1) 1Stadtrat und erster Bürgermeister oder erste Bürgermeisterin sorgen für den ordnungsge-


mäßen Gang der Geschäfte, insbesondere für den Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im 
eigenen und im übertragenen Wirkungskreis und für die Durchführung der gesetzmäßigen 
Anordnungen und Weisungen der Staatsbehörden. 2Sie schaffen die dazu erforderlichen 
Einrichtungen (Art. 56 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 GO). 


 
(2) 1Eingaben und Beschwerden der Stadteinwohner an den Stadtrat (Art. 56 Abs. 3 GO) wer-


den durch die Stadtverwaltung vorbehandelt und sodann dem Stadtrat oder dem zuständi-
gen beschließenden Ausschuss vorgelegt. 2Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich des 
ersten Bürgermeisters oder der ersten Bürgermeisterin fallen, erledigt dieser oder diese in 
eigener Zuständigkeit; in bedeutenden Angelegenheiten unterrichtet er oder sie den Stadt-
rat.  


 
 


§ 20 
Sitzungen, Beschlussfähigkeit 


 
(1) 1Der Stadtrat beschließt in Sitzungen (Art. 47 Abs. 1 GO). 2Eine Beschlussfassung durch 


mündliche Befragung außerhalb der Sitzungen oder im Umlaufverfahren ist ausgeschlos-
sen.  


 
(2) Der Stadtrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind 


und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 47 Abs. 2 GO). 
 
(3) 1Wird der Stadtrat wegen Beschlussunfähigkeit in einer früheren Sitzung infolge einer nicht 


ausreichenden Zahl anwesender Mitglieder zum zweiten Mal zur Verhandlung über densel-
ben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen 
beschlussfähig. 2Bei der zweiten Einladung muss auf diese Bestimmung hingewiesen wer-
den (Art. 47 Abs. 3 GO). 


 
 


§ 21 
Öffentliche Sitzungen 


 
(1) Die Sitzungen des Stadtrats sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der All-


gemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 52 Abs. 2 GO). 
 
(2) 1Die öffentlichen Sitzungen des Stadtrats sind allgemein zugänglich, soweit der für die Zu-


hörerschaft bestimmte Raum ausreicht. 2Für die Medien ist stets eine angemessene Zahl 
von Plätzen freizuhalten. 3Ton- und Bildaufnahmen jeder Art bedürfen der Zustimmung des 
oder der Vorsitzenden und des Stadtrats; sie sind auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds 
hinsichtlich seiner Person zu unterlassen. 4Ton- und Bildaufnahmen von Stadtbediensteten 
und sonstigen Sitzungsteilnehmern sind nur mit deren Einwilligung zulässig. 


 
(3) Zuhörende, welche die Ordnung der Sitzung stören, können durch den Vorsitzenden oder 


die Vorsitzende aus dem Sitzungssaal gewiesen werden (Art. 53 Abs. 1 GO). 
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§ 22 
Nichtöffentliche Sitzungen 


 
(1) 1In nichtöffentlicher Sitzung werden in der Regel behandelt: 
 


1. Personalangelegenheiten in Einzelfällen, 
 


2. Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten, 
 


3. Angelegenheiten, die dem Sozial- oder Steuergeheimnis unterliegen. 
 


2Außerdem werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt: 
 


1. Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises, deren nichtöffentliche Behandlung 
im Einzelfall von der Aufsichtsbehörde verfügt ist, 


 
2. sonstige Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch Gesetz vorgeschrieben oder 


nach der Natur der Sache erforderlich ist. 
 
(2) 1Zu nichtöffentlichen Sitzungen können im Einzelfall durch Beschluss Personen, die dem 


Stadtrat nicht angehören, hinzugezogen werden, wenn deren Anwesenheit für die Behand-
lung des jeweiligen Beratungsgegenstandes erforderlich ist. 2Diese Personen sollen zur 
Verschwiegenheit nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Verpflichtungsgesetz verpflichtet werden. 


 
(3) Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt der erste Bürgermeister oder die 


erste Bürgermeisterin der Öffentlichkeit bekannt, sobald die Gründe für die Geheimhaltung 
weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO). 


 
(4) Der Rechnungsprüfungsausschuss tagt grundsätzlich nichtöffentlich, seine Feststellungen 


sind im Stadtrat öffentlich zu behandeln, soweit keine Gründe für eine Geheimhaltung vor-
liegen. 


 
 


II. Vorbereitung der Sitzungen 
 
 


§ 23 
Einberufung 


 
(1) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin beruft die Stadtratssitzungen ein, 


wenn die Geschäftslage es erfordert oder wenn ein Viertel der Stadtratsmitglieder es schrift-
lich oder elektronisch unter Bezeichnung des Beratungsgegenstandes beantragt (Art. 46 
Abs. 2 Sätze 1 und 2 GO). 2Nach Beginn der Wahlzeit und im Fall des Art. 46 Abs. 2 Satz 
2 GO beruft er oder sie die Stadtratssitzung so rechtzeitig ein, dass die Sitzung spätestens 
am 14. Tag nach Beginn der Wahlzeit oder nach Eingang des Verlangens bei ihm oder ihr 
stattfinden kann (Art. 46 Abs. 2 Satz 3 GO). 


 
(2) 1Die Sitzungen finden regelmäßig jeden ersten Montag um 18:30 Uhr im Sitzungssaal des 


Rathauses statt. Sollte der erste Montag auf einen Feiertag fallen, findet die Sitzung am 
folgenden Montag statt. 2Darüber hinaus sind weitere Sitzungen je nach Geschäftslage 
möglich. 3Die zweite Augustwoche bis einschließlich die erste Septemberwoche ist Ferien-
zeit im Sinne des Art. 32 Abs. 4 Satz 1 GO; hierbei wird jeweils von vollen Wochen begin-
nend ab Montag ausgegangen. 4Die Sitzungen der Ausschüsse werden regelmäßig an ei-
nem Montag um 18:30 Uhr abgehalten; sie finden je nach Geschäftslage statt. 5In der Ein-
ladung (§ 25) kann im Einzelfall etwas anderes bestimmt werden. 
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(3) Die geplanten Sitzungstage werden frühzeitig in einem Sitzungsplan bekanntgegeben, der 
mindestens ein halbes Jahr umfasst. 


 
 


§ 24 
Tagesordnung 


 
(1) 1Der erste Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin setzt die Tagesordnung fest. 


2Rechtzeitig eingegangene Anträge von Stadtratsmitgliedern setzt der erste Bürgermeister 
oder die erste Bürgermeisterin möglichst auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung. 3Ist 
das nicht möglich, sind die Anträge in jedem Fall innerhalb von 2 Monaten auf die Tages-
ordnung einer Stadtratssitzung zu setzen. 4Eine materielle Vorprüfung findet nicht statt. 


 
(2) 1In der Tagesordnung sind die Beratungsgegenstände einzeln und inhaltlich konkretisiert 


zu benennen, damit es den Stadtratsmitgliedern ermöglicht wird, sich auf die Behandlung 
der jeweiligen Gegenstände vorzubereiten. 2Soweit die Konkretisierungen schutzwürdige 
Daten enthalten, sollten diese den Stadtratsmitgliedern regelmäßig gesondert zur Verfü-
gung gestellt werden. 3Das gilt sowohl für öffentliche als auch für nichtöffentliche Stadtrats-
sitzungen.  


 
(3) 1Die Tagesordnung für öffentliche Sitzungen ist jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der 


Sitzung spätestens am 3. Tag vor der Sitzung durch Veröffentlichung im Ratsinformations-
system der Stadt Viechtach bekannt zu machen (Art. 52 Abs. 1 GO; www.viechtach.de/ris). 
2Die Tagesordnung nichtöffentlicher Sitzungen wird nicht bekannt gemacht. 


 
(4) Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzeitig mitgeteilt 


werden. 
 
 


§ 25 
Form und Frist für die Einladung 


 
(1) 1Die Stadtratsmitglieder werden schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung oder mit ih-


rem Einverständnis elektronisch zu den Sitzungen eingeladen. 2Im Falle einer elektroni-
schen Einladung werden der Sitzungstermin und der Sitzungsort durch eine E-Mail und die 
Tagesordnung durch einen mit dieser E-Mail versandten Link auf ein in einem technisch 
individuell gegen Zugriffe Dritter geschützten Bereich (Ratsinformationssystem) eingestell-
tes und abrufbares Dokument mitgeteilt. 3Die Tagesordnung kann bis spätestens zum Ab-
lauf des 3. Tages vor der Sitzung ergänzt werden. 4Ist eine elektronische Sitzungsladung 
ausnahmsweise seitens der Stadt technisch oder rechtlich unmöglich, werden die Stadt-
ratsmitglieder schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung sowie weiterer Unterlagen, ins-
besondere Beschlussvorlagen, soweit diese sachdienlich sind und Gesichtspunkte der Ver-
traulichkeit sowie des Datenschutzes nicht entgegenstehen, geladen. 


 
(2) 1Im Falle der elektronischen Ladung geht die Tagesordnung zu, wenn die E-Mail nach Ab-


satz 1 Satz 2 im elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei seinem Provider ab-
rufbar eingegangen und üblicherweise mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist. 


 
(3) 1Der Tagesordnung sollen weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, beigefügt 


werden, wenn und soweit das sachdienlich ist und Gesichtspunkte der Vertraulichkeit sowie 
des Datenschutzes nicht entgegenstehen. 2Die weiteren Unterlagen können schriftlich oder 
elektronisch (Ratsinformationssystem im Sinne von Absatz 1 Satz 2) zur Verfügung gestellt 
werden. 3Hat das Stadtratsmitglied sein Einverständnis zur elektronischen Ladung erklärt, 
werden die weiteren Unterlagen grundsätzlich nur elektronisch bereitgestellt.  
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(4) 1Die Ladungsfrist beträgt fünf Tage; sie kann in dringenden Fällen auf drei Tage verkürzt 
werden. 2Der Sitzungstag und der Tag des Zugangs der Ladung werden bei der Berech-
nung der Frist nicht mitgerechnet. 


 
 


§ 26 
Anträge 


 
(1) 1Anträge, die in einer Sitzung behandelt werden sollen, sind schriftlich oder elektronisch an 


rathaus@viechtach.de zu stellen und ausreichend zu begründen. 2Bei elektronischer Über-
mittlung sind Geheimhaltungsinteressen und der Datenschutz zu beachten; schutzwürdige 
Daten sind in verschlüsselter Form zu übermitteln. 3Anträge sollen spätestens bis zum 
neunten Tag vor der Sitzung beim ersten Bürgermeister oder der ersten Bürgermeisterin 
eingereicht werden. 4Soweit ein Antrag mit Ausgaben verbunden ist, die im Haushaltsplan 
nicht vorgesehen sind, soll er einen Deckungsvorschlag enthalten. 


 
(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte Anträge 


können nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn  
 


1. die Angelegenheit dringlich ist und der Stadtrat der Behandlung mehrheitlich zustimmt 
oder 


 
2. sämtliche Mitglieder des Stadtrats anwesend sind und kein Mitglied der Behandlung wi-


derspricht. 
 
(3) Anträge zur Geschäftsordnung, z. B. Nichtbefassungsanträge, Zurückziehung eines An-


trags, u. ä., oder einfache Sachanträge, z. B. Änderungsanträge, können auch während der 
Sitzung und ohne Beachtung der Form gestellt werden. 


 
 


III. Sitzungsverlauf 
 
 


§ 27 
Eröffnung der Sitzung 


 
(1) 1Der oder die Vorsitzende eröffnet die Sitzung. 2Er oder sie stellt die ordnungsgemäße La-


dung der Stadtratsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit des Stadtrats fest und erkundigt 
sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung. 


 
Die Niederschrift über die vorausgegangene öffentliche und nichtöffentliche Sitzung wird den 
Stadtratsmitgliedern nach Unterschrift durch den oder die Vorsitzenden und den oder die Schrift-
führer bzw. Schriftführerin als elektronisches Dokument im Ratsinformationssystem zur Verfü-
gung gestellt. Wenn bis zum Schluss der öffentlichen bzw. nichtöffentlichen Sitzung keine Ein-
wendungen erhoben werden, so gilt die Niederschrift als vom Stadtrat gemäß Art. 54 Abs. 2 GO 
genehmigt. 
 
 


§ 28 
Eintritt in die Tagesordnung 


 
(1) 1Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden in der in der Tagesordnung festgelegten Rei-


henfolge behandelt. 2Die Reihenfolge kann durch Beschluss geändert werden. 
 
(2) 1Soll ein Tagesordnungspunkt in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden (§ 22), so wird 


darüber vorweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten und entschieden (Art. 52 Abs. 
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2 Satz 2 GO). 2Wird von vornherein zu einer nichtöffentlichen Sitzung eingeladen, gilt die 
Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung als gebilligt, wenn und soweit nicht der Stadtrat an-
ders entscheidet. 


 
(3) 1Der oder die Vorsitzende oder eine von ihm oder ihr mit der Berichterstattung beauftragte 


Person trägt den Sachverhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte vor und erläutert ihn. 
2Anstelle des mündlichen Vortrags kann auf schriftliche Vorlagen verwiesen werden. 


 
(4) Zu Tagesordnungspunkten, die in einem Ausschuss behandelt worden sind, ist der Be-


schluss des Ausschusses bekannt zu geben. 
 
(5) 1Soweit erforderlich, können auf Anordnung des oder der Vorsitzenden oder auf Beschluss 


des Stadtrats Sachverständige zugezogen und gutachtlich gehört werden. 2Entsprechen-
des gilt für sonstige sachkundige Personen. 


 
 


§ 29 
Beratung der Sitzungsgegenstände 


 
(1) Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem Vortrag der Sachverständigen, er-


öffnet der oder die Vorsitzende die Beratung. 
 
(2) 1Mitglieder des Stadtrats, die nach den Umständen annehmen müssen, von der Beratung 


und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen persönlicher Be-
teiligung (Art. 49 Abs. 1 GO) ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung 
dem oder der Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen. 2Entsprechendes gilt, wenn Anhalts-
punkte dieser Art während der Beratung erkennbar werden. 3Das wegen persönlicher Be-
teiligung ausgeschlossene Mitglied hat während der Beratung und Abstimmung seinen 
Platz am Beratungstisch zu verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im Zuhörerraum 
Platz nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt es den Raum. 


 
(3) 1Sitzungsteilnehmer dürfen das Wort nur ergreifen, wenn es ihnen von dem oder der Vor-


sitzenden erteilt wird. 2Der oder die Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der 
Wortmeldungen. 3Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der oder die Vorsitzende 
über die Reihenfolge. 4Bei Wortmeldungen „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außer der 
Reihe sofort zu erteilen, 5Zuhörenden kann das Wort nicht erteilt werden. 


 
(4) 1Redner und Rednerinnen sprechen von ihrem Platz aus; sie richten ihre Rede an den 


Stadtrat. 2Die Redebeiträge müssen sich auf den jeweiligen Tagesordnungspunkt bezie-
hen. 


 
(5) 1Während der Beratung über einen Antrag sind nur zulässig: 
 


1. Anträge zur Geschäftsordnung, 
 
2. Zusatz- oder Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung des zu beratenden 


Antrags. 
 


2Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen; eine Beratung zur Sache 
selbst findet insoweit nicht statt.  


 
(6) Wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Beratung vom Vorsitzenden ge-


schlossen. 
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(7) 1Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regeln zu Redebeiträgen, ruft der oder die Vorsit-
zende zur Ordnung und macht die betreffende Person auf den Verstoß aufmerksam. 2Bei 
weiteren Verstößen kann der oder die Vorsitzende ihr das Wort entziehen. 


 
(8) 1Mitglieder des Stadtrats, die die Ordnung fortgesetzt erheblich stören, sodass der Sit-


zungsfortgang unmöglich gemacht oder jedenfalls wesentlich erschwert wird, kann die oder 
der Vorsitzende mit Zustimmung des Stadtrats von der Sitzung ausschließen. ²Über den 
Ausschluss von weiteren Sitzungen entscheidet der Stadtrat (Art. 53 Abs. 2 GO). 


 
(9) 1Der oder die Vorsitzende kann die Sitzung unterbrechen oder aufheben, falls Ruhe und 


Ordnung im Sitzungssaal auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden können. 2Eine 
unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzuführen; einer neuerlichen Ein-
ladung hierzu bedarf es nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt fortzusetzen, an dem die 
Sitzung unterbrochen wurde. 4Der oder die Vorsitzende gibt Zeit und Ort der Fortsetzung 
bekannt. 


 
 


§ 30 
Abstimmung 


 
(1) 1Nach Durchführung der Beratung oder nach Annahme eines Antrags auf „Schluss der Be-


ratung" schließt der oder die Vorsitzende die Beratung und lässt über den Beratungsgegen-
stand abstimmen. 2Er oder sie vergewissert sich zuvor, ob die Beschlussfähigkeit (§ 20 Abs. 
2 und 3) gegeben ist. 


 
(2) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so wird über sie in der nachstehenden Reihen-


folge abgestimmt: 
 


1. Anträge zur Geschäftsordnung, 
 


2. Anträge, die mit dem Beschluss eines Ausschusses übereinstimmen; über sie ist vor 
allen anderen Anträgen zum gleichen Beratungsgegenstand abzustimmen, 


 
3. weitergehende Anträge; das sind die Anträge, die voraussichtlich einen größeren Auf-


wand erfordern oder einschneidendere Maßnahmen zum Gegenstand haben, 
 


4. früher gestellte Anträge vor später gestellten, sofern der spätere Antrag nicht unter die 
Nrn. 1 bis 3 fällt. 


 
(3) 1Grundsätzlich wird über jeden Antrag insgesamt abgestimmt. 2Über einzelne Teile eines 


Antrags wird getrennt abgestimmt, wenn dies beschlossen wird oder der oder die Vorsit-
zende eine Teilung vornimmt. 


 
(4) 1Vor der Abstimmung soll der Antrag verlesen werden. 2Der oder die Vorsitzende formuliert 


die zur Abstimmung anstehende Frage so, dass sie mit „ja" oder „nein" beantwortet werden 
kann. 3Grundsätzlich wird in der Reihenfolge „ja" - „nein" abgestimmt.  


 
(5) 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung durch Handaufheben oder auf Beschluss des 


Stadtrats durch namentliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden ge-
fasst, soweit nicht im Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 2Bei Stimmen-
gleichheit ist der Antrag abgelehnt (Art. 51 Abs. 1 GO); wird dadurch ein ausnahmsweise 
negativ formulierter Antrag abgelehnt, bedeutet dies nicht die Beschlussfassung über das 
Gegenteil. 3Kein Mitglied des Stadtrats darf sich der Stimme enthalten (Art. 48 Abs. 1 Satz 
2 GO). 
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(6) 1Die Stimmen sind, soweit erforderlich, durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende zu 
zählen. 2Das Abstimmungsergebnis ist unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu ge-
ben; dabei ist festzustellen, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. 


 
(7) 1Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die Be-


ratung und Abstimmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht alle Mitglieder, 
die an der Abstimmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung einverstanden sind. 2In 
einer späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen, ein bereits zur 
Abstimmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut behandelt wer-
den, wenn neue Tatsachen oder neue gewichtige Gesichtspunkte vorliegen und der Bera-
tungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde.  


 
 


§ 31 
Wahlen 


 
(1) Für Entscheidungen des Stadtrats, die in der Gemeindeordnung oder in anderen Rechts-


vorschriften als Wahlen bezeichnet werden, gilt Art. 51 Abs. 3 GO, soweit in anderen 
Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist. 


 
(2) 1Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit Stimmzetteln vorgenommen. 2Ungültig sind 


insbesondere Neinstimmen, leere Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des 
Gewählten nicht eindeutig ersehen lassen oder aufgrund von Kennzeichen oder ähnlichem 
das Wahlgeheimnis verletzen können.  


 
(3) 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 2Ist min-


destens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. 3Ist die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält niemand mehr als die Hälfte der ab-
gegebenen gültigen Stimmen, findet Stichwahl unter den beiden sich bewerbenden Perso-
nen mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 4Haben im ersten Wahlgang mehr als zwei 
Personen die gleiche höchste Stimmenzahl, wird die Wahl wiederholt. 5Haben mehrere Per-
sonen die gleiche zweithöchste Stimmenzahl, entscheidet das Los darüber, wer von ihnen 
in die Stichwahl kommt. 6Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet gleichfalls das 
Los. 


 
 


§ 32 
Anfragen 


 
1Die Stadtratsmitglieder können in jeder Sitzung nach Erledigung der Tagesordnung an den 
Vorsitzenden oder die Vorsitzende Anfragen über solche Gegenstände richten, die in die Zu-
ständigkeit des Stadtrats fallen und nicht auf der Tagesordnung stehen und spätestens am Sit-
zungstag bis 08:00 Uhr schriftlich oder elektronisch an rathaus@viechtach.de wurden. 2Nach 
Möglichkeit sollen der oder die Vorsitzende oder anwesende Stadtbedienstete solche Anfragen 
sofort beantwortet werden. 3Ist das nicht möglich, so werden sie durch Bekanntgabe im Ratsin-
formationssystem beantwortet. 4Eine Aussprache über Anfragen findet in der Sitzung grund-
sätzlich nicht statt. 
 
 


§ 33 
Beendigung der Sitzung 


 
Nach Behandlung der Tagesordnung und etwaiger Anfragen schließt der Vorsitzende oder die 
Vorsitzende die Sitzung. 
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IV. Sitzungsniederschrift 


 
 


§ 34 
Form und Inhalt 


 
(1) 1Über die Sitzungen des Stadtrats werden Niederschriften gefertigt, deren Inhalt sich nach 


Art. 54 Abs. 1 GO richtet. 2Die Niederschriften werden getrennt nach öffentlichen und nicht-
öffentlichen Tagesordnungspunkten geführt. 3Niederschriften sind jahrgangsweise oder 
nach Wahlperioden zu binden. 4Die Sitzungsniederschrift wird in der Regel als Beschluss-
buch geführt. 


 
(2) 1Als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift können Tonaufnahmen gefertigt werden. 


2Der Tonträger ist unverzüglich nach Genehmigung der Niederschrift zu löschen und darf 
Außenstehenden nicht zugänglich gemacht werden. 


 
(3) 1Ist ein Mitglied des Stadtrats bei einer Beschlussfassung abwesend, so ist dies in der Nie-


derschrift besonders zu vermerken. 2Jedes Mitglied kann verlangen, dass in der Nieder-
schrift festgehalten wird, wie es abgestimmt hat (Art. 54 Abs. 1 Satz 3 GO).  


 
(4) Die Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden und von dem Schriftführer oder der 


Schriftführerin zu unterzeichnen und vom Stadtrat zu genehmigen (Art. 54 Abs. 2 GO). 
 
(5) In der Niederschrift werden Anwesenheitslisten geführt. 
 
 


§ 35 
Einsichtnahme und Abschrifterteilung 


 
(1) In die Niederschriften über öffentliche Sitzungen können alle Stadtbürger und Stadtbürge-


rinnen Einsicht nehmen und sich gegen Kostenerstattung Kopien für den Eigengebrauch 
erteilen lassen; dasselbe gilt für auswärts wohnende Personen hinsichtlich ihres Grundbe-
sitzes oder ihrer gewerblichen Niederlassungen im Stadtgebiet (Art. 54 Abs. 3 Satz 2 GO). 


 
(2) 1Stadtratsmitglieder können jederzeit die Niederschriften über öffentliche und nichtöffentli-


che Sitzungen einsehen und sich Abschriften der in öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse erteilen lassen (Art. 54 Abs. 3 Satz 1 GO). 2Abschriften von Beschlüssen, die in 
nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, können sie verlangen, wenn die Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind. 


 
(3) 1Niederschriften über öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen werden den Stadtratsmit-


gliedern im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. 
 
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Niederschriften früherer Wahlzeiten. 
 
(5) In Rechnungsprüfungsangelegenheiten können die Stadtratsmitglieder jederzeit die Be-


richte über die Prüfungen einsehen (Art. 102 Abs. 4 GO); Abschriften werden nicht erteilt. 
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V. Geschäftsgang der Ausschüsse 
 
 


§ 36 
Anwendbare Bestimmungen 


 
(1) 1Für den Geschäftsgang der Ausschüsse gelten die §§ 19 bis 35 sinngemäß. 2 Stadtrats-


mitglieder, die einem Ausschuss nicht angehören, erhalten die Ladungen zu den Sitzungen 
nachrichtlich. 


 
(2) 1Mitglieder des Stadtrats können in der Sitzung eines Ausschusses, dem sie nicht angehö-


ren, nur als Zuhörer anwesend sein. 2Berät ein Ausschuss über den Antrag eines Stadtrats-
mitglieds, das diesem Ausschuss nicht angehört, so gibt der Ausschuss dem Antragsteller 
Gelegenheit, seinen Antrag mündlich zu begründen. 3Satz 1 und 2 gelten für öffentliche und 
nichtöffentliche Sitzungen.  


 
 


VI. Bekanntmachung von Satzungen und Verordnungen 
 
 


§ 37 
Art der Bekanntmachung 


 
1Satzungen und Verordnungen werden im ausschließlich digital veröffentlichten Amtsblatt der 
Stadt Viechtach über das Internet unter www.viechtach.de/amtsblatt amtlich bekanntgemacht. 
2Soweit eine zusätzliche analoge Form der Bekanntmachung gesetzlich zwingend erforderlich 
ist, erfolgen Bekanntmachungen im ausschließlich digital veröffentlichten Amtsblatt nach Satz 
1 und zusätzlich durch Niederlegung zur Einsichtnahme in der Verwaltung der Stadt und Be-
kanntgabe der Niederlegung an der Gemeindetafel. 3Die Gemeindetafel befindet sich am Rat-
haus in Viechtach. 4Der Anschlag an der Gemeindetafel erfolgt erst, wenn der Bekanntma-
chungstext in der Verwaltung niedergelegt ist, und wird frühestens nach 14 Tagen wieder abge-
nommen. 5Es wird schriftlich oder elektronisch festgehalten, wann der Anschlag angebracht ist 
und wann er wieder abgenommen wurde; dieser Vermerk wird zu den Akten genommen. 
 
 


C. Schlussbestimmungen 
 
 


§ 38 
Anwendung der Geschäftsordnung auf die Kindergartenstiftung Viechtach 


 
Die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung gelten sinngemäß für die Verwaltung der Kinder-
gartenstiftung Viechtach. 
 
 


§ 39 
Richtlinien zu den Erheblichkeitsgrenzen der GO 


 
(1) Für den Vollzug des Haushalts der Stadt und der Kindergartenstiftung Viechtach gelten als 


Richtlinien folgende Erheblichkeitsgrenzen zur Orientierung: 
 
1. Art. 66 Abs. 4 GO: 


Mehrausgaben in erheblichem Umfang liegen bei einer Haushaltsstelle nur dann vor, 
wenn sie mehr als 85.000 Euro betragen. 


 
2. Art. 68 Abs. 2 Nr. 2 GO: 
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Erheblich sind Mehrausgaben bei einer Haushaltsstelle nur dann, wenn sie 5 v.H. des 
gesamten Haushaltsvolumens ausmachen. 
 


3. Art. 68 Abs. 3 Nr. 1 GO: 
Eine Ausgabe ist erheblich, wenn sie 3 v.H. des Volumens des Vermögenshaushalts 
erreicht. 


 
(2) Von den Richtlinien kann im Einzelfall durch Beschluss des Stadtrats abgewichen werden. 
 
 
 


§ 40 
Änderung der Geschäftsordnung 


 
Vorstehende Geschäftsordnung kann durch Beschluss des Stadtrats geändert werden. 
 
 


§ 41 
Verteilung der Geschäftsordnung 


 
1Jedes Mitglied des Stadtrats erhält ein elektronisches Exemplar der Geschäftsordnung. 2Im 
Übrigen wird die Geschäftsordnung im Ratsinformationssystem und auf der Internetseite der 
Stadt veröffentlicht. 
 
 


§ 42 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


 
1Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 05.05.2026 in Kraft. ²Gleichzeitig tritt die Ge-
schäftsordnung vom 12.05.2020 außer Kraft.  
 
 
Viechtach, 05.05.2026 
 
 
 
Greil 
Erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung 


Vom 04.05.2026 


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 20a und Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) und Art. 
11 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) folgende Satzung: 


§ 1
Änderung der Entschädigungssatzung 


Die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Personen (Entschädigungssatzung 
- EntschS) vom 16.05.2014, zuletzt geändert durch Satzung vom 03.12.2024 (VITAbl. Nr.
10/2024) wird wie folgt geändert:


1. In § 1 Abs. 2 Satz 1 wird die Zahl „30,00“ durch die Zahl „40,00“ ersetzt.


§ 2
Inkrafttreten 


Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft. 


Viechtach, 08.05.2026 
STADT VIECHTACH 


Hans Greil 
Erster Bürgermeister 
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Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 20a und Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
folgende Satzung:


s1
Entschädigu ng der eh renamtlichen Stadtratsmitg lieder


1t¡ 
rOie Tätigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erstreckt sich auf die Mitwir-
kung bei den Beratungen und Entscheidungen des Stadtrats und seiner Ausschüs-
se. 'Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Venrualtungs- und Überwa-
chungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen wer-
den.


1Z¡ 
lOie ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit eine jährliche Un-
kostenpauschale von 100,00 Euro sowie ein Sitzungsgeld von je 40,00 Euro für die
notwendige Teilnahme an Sitzungen des Stadtrats oder eines Ausschusses. 2Die


Fraktionsvorsitzenden erhalten zusätzliche eine jährliche Aufirandsentschädigung
von 100,00 Euro.


(3) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten für auswärtige Tätigkeit Reisekos-
ten und Tagegelder nach den Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengeset-
zes.


s2
Entschädigung der ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer


(1) lPersonen, die aus Anlass von Wahlen und Abstimmungen als Wahlvorstands- oder
Brieñruahlvorstandsmitglieder tätig sind, erhalten eine Entschädigung. 2Die Entschä-
digung beträgt


a) 50,00 Euro bei den allgemeinen Gemeinde- und Landkreiswahlen und


b) 30,00 Euro bei allen übrigen Wahlen und Abstimmungen, insbesondere auch
Stichwahlen zur Bürgermeister- oder Landratswahl.


(2) Mitglieder des Gemeindewahlausschusses erhalten eine Entschädigung von 15,00
Euro pro Sitzung.







s3
I nkrafttreten, Außerkrafttreten


lDiese Satzung tritt am 01.05.2014 in Kraft. 2cle¡chzeitig tritt die Satzun g zut Regelung
von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts vom 01.05.2008 außer Kraft.


Viechtach 05.2014


Wittmann
erster Bürgermeister







